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Geführte Wanderungen in Nümbrecht im Frühling

Nele GlodowskiNele GlodowskiNele GlodowskiNele GlodowskiNele Glodowski

Entdecken Sie den denkmalge-
schützten Ortskern von Nüm-
brecht bei einer unserer Ortsfüh-
rungen.
Genießen Sie das idyllische Nüm-
brecht auf kulinarische Art und
erfreuen Sie Ihren Gaumen mit
allerlei Köstlichkeiten.
Besonders an den Wochenenden
finden Sie auch 2025 wieder feste
Termine für Führungen oder Wan-
derungen, die zum Teilnehmen
einladen.
Folgende Termine finden im April,
Mai und Juni statt:
„Kulinarische Führung“„Kulinarische Führung“„Kulinarische Führung“„Kulinarische Führung“„Kulinarische Führung“
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 19. 19. 19. 19. 19.     April,April,April,April,April, 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr, Sams-Sams-Sams-Sams-Sams-
tag, 3. Mai, 11 Uhrtag, 3. Mai, 11 Uhrtag, 3. Mai, 11 Uhrtag, 3. Mai, 11 Uhrtag, 3. Mai, 11 Uhr und Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,
31. Mai31. Mai31. Mai31. Mai31. Mai
Vorbei an sehenswerten Skulptu-
ren, denkmalgeschützten Gebäu-
den und der schönen Ev. Kirche
führt der Gästeführer die Besu-
cherinnen und Besucher unter-
haltsam und anekdotenreich
durch Nümbrecht.
Auf dem ca. 3 bis 3 ½ stündigen
Rundgang besuchen die Gäste ver-
schiedene kulinarische Stationen.

Dort gibt es kleine schmackhafte
Probierhäppchen, die den Gaumen
erfreuen. Appetit bekommen?
Unsere Gästeführerinnen und Gäs-
teführer und unsere teilnehmenden
Gastronomen freuen sich auf Sie.
Dauer: ca. 3 - 3 ½ Stunden
Kosten: 24 € pro Person
Führung durch den historischenFührung durch den historischenFührung durch den historischenFührung durch den historischenFührung durch den historischen
Ortskern von NümbrechtOrtskern von NümbrechtOrtskern von NümbrechtOrtskern von NümbrechtOrtskern von Nümbrecht
Freitag, 6. Juni, 17 UhrFreitag, 6. Juni, 17 UhrFreitag, 6. Juni, 17 UhrFreitag, 6. Juni, 17 UhrFreitag, 6. Juni, 17 Uhr und Sonn-Sonn-Sonn-Sonn-Sonn-
tag, 22. Juni, 11 Uhrtag, 22. Juni, 11 Uhrtag, 22. Juni, 11 Uhrtag, 22. Juni, 11 Uhrtag, 22. Juni, 11 Uhr
Der beschauliche Ort Nümbrecht
hat Einiges zu bieten: Sehenswer-
te Skulpturen, denkmalgeschütz-
te Gebäude und unsere schöne
Ev. Kirche.
Unsere Gästeführerinnen und
Gästeführer erkunden mit Ihnen
Nümbrecht und unterhalten Sie
anekdotenreich.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Kosten: Erwachsene: 5 €,
Kinder: 3 €
Geführte Geführte Geführte Geführte Geführte WWWWWanderung „Auf Um-anderung „Auf Um-anderung „Auf Um-anderung „Auf Um-anderung „Auf Um-
wegen zum Hexenweiher“wegen zum Hexenweiher“wegen zum Hexenweiher“wegen zum Hexenweiher“wegen zum Hexenweiher“
Samstag, 7. Juni, 10.30 UhrSamstag, 7. Juni, 10.30 UhrSamstag, 7. Juni, 10.30 UhrSamstag, 7. Juni, 10.30 UhrSamstag, 7. Juni, 10.30 Uhr
Durch den schön bepflanzten
Nümbrechter Kurpark mit seinem

Hochzeitswald führt die Wande-
rung nach Distelkamp, vorbei am
Hexenweiher, nach Spreitgen,
Schloss Homburg (ohne Besichti-
gung) zum Aussichtsturm „Auf
dem Lindchen“.
Dort ist eine individuelle Einkehr
im Café „Fuchs und Igel“ möglich.
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Streckenlänge: ca. 7,1 km
Kosten: Erw.: 6 €, Kinder: 3 €
Geführte Geführte Geführte Geführte Geführte WWWWWanderung nach Büsch-anderung nach Büsch-anderung nach Büsch-anderung nach Büsch-anderung nach Büsch-
hof - Kunst und Natur im Einklanghof - Kunst und Natur im Einklanghof - Kunst und Natur im Einklanghof - Kunst und Natur im Einklanghof - Kunst und Natur im Einklang
Samstag, 14. Juni, 10.30 UhrSamstag, 14. Juni, 10.30 UhrSamstag, 14. Juni, 10.30 UhrSamstag, 14. Juni, 10.30 UhrSamstag, 14. Juni, 10.30 Uhr
Von unserem schönen Kurpark
ausgehend führt die Wanderung
am Aussichtsturm vorbei Richtung
Büschhof. Dort angekommen lädt
Sie die „Kunstmeile“ zu einem
Besuch ein.
Kosten: Erw.: 6 €, Kinder: 3 €
Geführte Geführte Geführte Geführte Geführte WWWWWanderung „Bergischeranderung „Bergischeranderung „Bergischeranderung „Bergischeranderung „Bergischer
Streifzug NrStreifzug NrStreifzug NrStreifzug NrStreifzug Nr..... 21 - mal anders“ 21 - mal anders“ 21 - mal anders“ 21 - mal anders“ 21 - mal anders“

Samstag, 28. Juni, 10.30 UhrSamstag, 28. Juni, 10.30 UhrSamstag, 28. Juni, 10.30 UhrSamstag, 28. Juni, 10.30 UhrSamstag, 28. Juni, 10.30 Uhr
Wir starten im schön bepflanzten
Kurpark und erfreuen uns an sei-
nem Hochzeitswald.
Nun folgen wir dem Bergischen
Streifzug Nr. 21 Richtung Schloss
Homburg (ohne Besichtigung). Von
dort geht es weiter zum Aussichts-
turm „Auf dem Lindchen“.
Im Café „Fuchs und Igel“ ist eine
individuelle Schlusseinkehr
möglich.
Denken Sie an entsprechende Klei-
dung, festes Schuhwerk und an
Rucksackverpflegung.
Kosten: Erw.: 6 €, Kinder: 3 €
Weitere Informationen zu den ein-Weitere Informationen zu den ein-Weitere Informationen zu den ein-Weitere Informationen zu den ein-Weitere Informationen zu den ein-
zelnen geführten zelnen geführten zelnen geführten zelnen geführten zelnen geführten WWWWWanderungenanderungenanderungenanderungenanderungen
und und und und und Anmeldung bis zwei Anmeldung bis zwei Anmeldung bis zwei Anmeldung bis zwei Anmeldung bis zwei TTTTTage vorage vorage vorage vorage vor
der jeweiligen Führung bei derder jeweiligen Führung bei derder jeweiligen Führung bei derder jeweiligen Führung bei derder jeweiligen Führung bei der
Touristinfo Nümbrecht,Touristinfo Nümbrecht,Touristinfo Nümbrecht,Touristinfo Nümbrecht,Touristinfo Nümbrecht,
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 02293 - 302 302 oder 02293 - 302 302 oder 02293 - 302 302 oder 02293 - 302 302 oder 02293 - 302 302 oder
touristinfo@nuembrecht.detouristinfo@nuembrecht.detouristinfo@nuembrecht.detouristinfo@nuembrecht.detouristinfo@nuembrecht.de

Veranstaltungen der
Senioren-Insel Nümbrecht
Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-Veranstaltungstermine der Seni-
oren-INSEL Nümbrecht Monatoren-INSEL Nümbrecht Monatoren-INSEL Nümbrecht Monatoren-INSEL Nümbrecht Monatoren-INSEL Nümbrecht Monat
MärzMärzMärzMärzMärz
IIIIInitiative NNNNNümbrechter SSSSSenioren
gegen EEEEEinsamkeit für LLLLLebensfreude
Kaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen undKaffeestunde für Seniorinnen und
Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-Senioren der Gemeinde Nüm-
brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-brecht in der Cafeteria vom Ernst-
Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.Christoffel-Haus.
Wann: Jeden ersten Dienstag imWann: Jeden ersten Dienstag imWann: Jeden ersten Dienstag imWann: Jeden ersten Dienstag imWann: Jeden ersten Dienstag im
Monat, von 15 bis 16.30 UhrMonat, von 15 bis 16.30 UhrMonat, von 15 bis 16.30 UhrMonat, von 15 bis 16.30 UhrMonat, von 15 bis 16.30 Uhr
Wir wünschen einen angenehmen
Nachmittag.
Ansprechpartnerin: Karin Jehnes
Tel.02293 / 80122
Veranstalter:
Senioren-INSEL Nümbrecht
Veranstaltungsort:
Ernst-Christoffel-Haus,
Nümbrecht, Höhenstraße 4 - 8
Die Veranstaltung ist öffentlich,
es wird kein Eintritt erhoben.
Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.Stricken / Häkeln.
Wir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönenWir stricken, häkeln und klönen
miteinandermiteinandermiteinandermiteinandermiteinander.....
Gute Unterhaltung und viel ErGute Unterhaltung und viel ErGute Unterhaltung und viel ErGute Unterhaltung und viel ErGute Unterhaltung und viel Er-----
folg wünscht die Senioren-INSEL.folg wünscht die Senioren-INSEL.folg wünscht die Senioren-INSEL.folg wünscht die Senioren-INSEL.folg wünscht die Senioren-INSEL.
Wann: Jeden ersten Mittwoch imWann: Jeden ersten Mittwoch imWann: Jeden ersten Mittwoch imWann: Jeden ersten Mittwoch imWann: Jeden ersten Mittwoch im
Monat, von 14 bis 16 UhrMonat, von 14 bis 16 UhrMonat, von 14 bis 16 UhrMonat, von 14 bis 16 UhrMonat, von 14 bis 16 Uhr
Ansprechpartnerin: Maria Mispel-
kamp Tel. 02293 / 908240
Veranstalter:
Senioren-INSEL Nümbrecht
Veranstaltungsort: Senioren-Büro

(hinterm Rathaus), Nümbrecht,
Hauptstraße 16
TTTTTanzen in der „Tanzen in der „Tanzen in der „Tanzen in der „Tanzen in der „Tanzbar“ Panzbar“ Panzbar“ Panzbar“ Panzbar“ Parkhotelarkhotelarkhotelarkhotelarkhotel
Nümbrecht.Nümbrecht.Nümbrecht.Nümbrecht.Nümbrecht.
Ob Ob Ob Ob Ob TTTTTangoangoangoangoango,,,,,     WWWWWalzeralzeralzeralzeralzer,,,,, Discofo Discofo Discofo Discofo Discofox,x,x,x,x, für für für für für
Jeden ist etwas dabei.Jeden ist etwas dabei.Jeden ist etwas dabei.Jeden ist etwas dabei.Jeden ist etwas dabei.
Wann: Jeden dritten DonnerstagWann: Jeden dritten DonnerstagWann: Jeden dritten DonnerstagWann: Jeden dritten DonnerstagWann: Jeden dritten Donnerstag
im Monat, 20. März, von 15 bisim Monat, 20. März, von 15 bisim Monat, 20. März, von 15 bisim Monat, 20. März, von 15 bisim Monat, 20. März, von 15 bis
17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr
Ansprechpartner Heinz-Jürgen
Naujoks Tel. 02293 / 2219
Veranstalter:
Senioren-INSEL Nümbrecht
Veranstaltungsort: Parkhotel
Nümbrecht, Parkstraße 3.
Die Veranstaltung ist öffentlich,
es wird kein Eintritt erhoben.
Kegeln im Parkhotel Nümbrecht.Kegeln im Parkhotel Nümbrecht.Kegeln im Parkhotel Nümbrecht.Kegeln im Parkhotel Nümbrecht.Kegeln im Parkhotel Nümbrecht.
Wann: Jeden letzten Dienstag imWann: Jeden letzten Dienstag imWann: Jeden letzten Dienstag imWann: Jeden letzten Dienstag imWann: Jeden letzten Dienstag im
Monat, 25. März, von 16 bis 18 UhrMonat, 25. März, von 16 bis 18 UhrMonat, 25. März, von 16 bis 18 UhrMonat, 25. März, von 16 bis 18 UhrMonat, 25. März, von 16 bis 18 Uhr
Viel Spaß und „Gut Holz“Viel Spaß und „Gut Holz“Viel Spaß und „Gut Holz“Viel Spaß und „Gut Holz“Viel Spaß und „Gut Holz“
Ansprechpartner Wendel Mispel-
kamp 02293 / 908240
Veranstalter:
Senioren-INSEL Nümbrecht
Veranstaltungsort: Parkhotel
Nümbrecht, Parkstraße 3
Kosten: Kegelbahnbenutzung
zzgl. Verzehr.
Die Nümbrechter Senioren-INSELDie Nümbrechter Senioren-INSELDie Nümbrechter Senioren-INSELDie Nümbrechter Senioren-INSELDie Nümbrechter Senioren-INSEL
freut sich über Ihren Besuch.freut sich über Ihren Besuch.freut sich über Ihren Besuch.freut sich über Ihren Besuch.freut sich über Ihren Besuch.
Aus organisatorischen Gründen
bitten wir um telefonische Anmel-
dung bei den Ansprechpartnern.
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Kulturreihe art & music
feiert ihre 10. Auflage
Vom 28. März bis 10. April im Haus der Kunst

© art & music e. V.© art & music e. V.© art & music e. V.© art & music e. V.© art & music e. V.

Bereits zum zehnten Mal findet in
diesem Frühjahr die bekannte und
beliebte Kulturreihe art & music
im Nümbrechter Haus der Kunst
statt. Und auch in diesem Jahr
hat der gastgebende art & music
e. V. aus Nümbrecht ein exklusi-
ves und hochwertiges Programm
auf die Beine gestellt.
Der Lindlarer Maler Martin Len-
zer wird seine Gemälde ausstel-
len. Die Vernissage findet am Frei-
tag, 28. März, ab 18 Uhr statt.
Begleitet wird diese von einem
Konzert des Waldbröler Musikers
doc axel f. Der Eintritt ist frei und
die Ausstellung ist noch bis zum
10. April zu sehen.
Am darauffolgenden Samstag 29.
März, ab 20 Uhr spielt die Singer-
Songwriterin Katja Werker, die
bereits zum vierten Mal in Nüm-
brecht ist, ein Konzert im Rah-
men ihrer neuen Tour „Jeder Tag
ein neuer Anfang“. Ticketpreis im
Vorverkauf: 15 €.

Eine Woche später am 5. April, ab
20 Uhr gastiert dann der bekann-
te deutsche Blues-Musiker Biber
Herrmann im Haus der Kunst. Auch
er war bereits zweimal im Rah-
men der „art & music“ zu Gast.
Ticketpreis im Vorverkauf: 17 €.
Last but not least spielt zum Ab-
schluss der Kulturreihe Dirk Schlö-
mer am Donnerstag, 10. April, ab
20 Uhr ein Solo-Konzert. Der ehe-
malige Gitarrist der Kult-Anar-
cho-Band Ton Stein Scherben von
Rio Reiser spielt ein Konzert sei-
ner Band „Neues Glas aus alten
Scherben“. Ticketpreis im Vorver-
kauf: 15 €.
Tickets für alle Konzerte sind im
Internet unter www.art-and-
music.de, www.eventim.de und vor
Ort bei der Touristinfo im Nüm-
brechter Rathaus erhältlich.
Weitere kostenlose Ausstellungs-
tage sind samstag und sonntags
(14 bis 16 Uhr) sowie dienstags
und donnerstags (16 bis 18 Uhr).

Nümbrechter
Veranstaltungen
Bis 16. März - KunstausstellungBis 16. März - KunstausstellungBis 16. März - KunstausstellungBis 16. März - KunstausstellungBis 16. März - Kunstausstellung
Haus der KunstHaus der KunstHaus der KunstHaus der KunstHaus der Kunst
NO TIME TO WIN Malerei,
Installation
Öffnungszeiten:
donnerstags 16-18 Uhr
samstags und sonntags: 14-17 Uhr
Veranstalter:
Kunstverein Nümbrecht e. V.
Veranstaltungsort:
Haus der Kunst
jeden Samstagjeden Samstagjeden Samstagjeden Samstagjeden Samstag (15 - 18 Uhr)
PonywanderungPonywanderungPonywanderungPonywanderungPonywanderung
Ponys putzen und satteln, Ausrit-
te durch den Wald, Picknick mit
den Ponys, Ponys führen und ku-
scheln
Veranstalter: Mandy´s Hof,
Nümbrecht Hömel
Anmeldung und weitere Informa-
tionen: Mandy’s Hof,
Tel. Nr. 015112004438
Ab 4 Jahren.
Kosten pro Kind: 35 €
Jeden DonnerstagJeden DonnerstagJeden DonnerstagJeden DonnerstagJeden Donnerstag (10 Uhr) WWWWWal-al-al-al-al-
king mit dem SGV king mit dem SGV king mit dem SGV king mit dem SGV king mit dem SGV Abteilung Hom-Abteilung Hom-Abteilung Hom-Abteilung Hom-Abteilung Hom-
burger Landburger Landburger Landburger Landburger Land
Jeden Donnerstag um zehn, sieht
man uns im Walde geh‚n.
Das Wetter ist uns einerlei, denn
wir sind alle gern dabei.
Wer sich gerne in frischer Luft
bewegen möchte, ist herzlich will-
kommen.
Nur bei Glatteis oder Gewitter
laufen wir nicht.
Ansprechpartner: Maria Breyer,
Tel.: 0173/2506208
Veranstalter:
SGV Abteilung Homburger Land
Treffpunkt: Nümbrecht-Elsenroth,
Kreuzheide 1
(Sportzentrum Kreuzheide)
14. März14. März14. März14. März14. März (17 - 19.30 Uhr) Lesen-Lesen-Lesen-Lesen-Lesen-
acht im Heu mit anschließenderacht im Heu mit anschließenderacht im Heu mit anschließenderacht im Heu mit anschließenderacht im Heu mit anschließender
NachtwanderungNachtwanderungNachtwanderungNachtwanderungNachtwanderung
Wir sitzen ganz gemütlich in ei-
nem großen Heubett und lauschen
einer Geschichte, die vorgelesen
wird. Im Anschluss stärken wir uns
mit Pizza, bevor wir die Nacht-
wanderung mit Vivi und ihrer Kut-
sche sowie den Hunden Gio und
Lucky starten.
Kosten: 25,-€/Kind
(Pizza und Getränke inkl.)
Weitere Informationen:
www.pferdehof-mildsiefen.de,
aj@pferdehof-mildsiefen.de oder
Tel.: 0179 - 6034671
Veranstalter:

Pferdehof Mildsiefen
Veranstaltungsort: Pferdehof Mild-
siefen, Andrea Jonas, Mildsiefen
11, 51588 Nümbrecht
14. März14. März14. März14. März14. März (14 Uhr) Die gemütlicheDie gemütlicheDie gemütlicheDie gemütlicheDie gemütliche
KurzstreckeKurzstreckeKurzstreckeKurzstreckeKurzstrecke
einfache Wege, ca. 4-5 km
Schlusseinkehr: möglich
Ansprechpartner:
Rosemarie Romboy
Tel. 02293/7400 oder
0151/59119186
Veranstalter: SGV Abteilung Hom-
burger Land
Treffpunkt: 14 Uhr Wiehl, Park-
platz Vorderbereich Eissporthalle
14.14.14.14.14. März März März März März (18 Uhr) After After After After After WWWWWork ork ork ork ork Art:Art:Art:Art:Art:
3D Bilder3D Bilder3D Bilder3D Bilder3D Bilder
Nach einer arbeitsreichen Woche
wird das Wochenende mit einem
geselligen Kunstworkshop einge-
leitet.
Weitere Informationen unter
www.schloss-homburg.de
Veranstalter: Museum und Forum
Schloss Homburg
Veranstaltungsort: Museum und
Forum Schloss Homburg
15. + 16. März Erster Einrad -15. + 16. März Erster Einrad -15. + 16. März Erster Einrad -15. + 16. März Erster Einrad -15. + 16. März Erster Einrad -
NRW Freestyle CUPNRW Freestyle CUPNRW Freestyle CUPNRW Freestyle CUPNRW Freestyle CUP
Samstag, 11 - 19 Uhr: Einzelküren
Sonntag, 10 - 16 Uhr: Paarküren
Eintritt: frei
Veranstalter: SSV Nümbrecht -
Turnen 2010 e.V., Bund Deutscher
Radfahrer e.V., Einradverband
Deutschland
Veranstaltungsort:
GWN-Arena Nümbrecht
16. März16. März16. März16. März16. März (14:30 Uhr) Geschich-Geschich-Geschich-Geschich-Geschich-
ten erzählen mit HomBuhten erzählen mit HomBuhten erzählen mit HomBuhten erzählen mit HomBuhten erzählen mit HomBuh
Handpuppenführung mit Gerd J.
Pohl für Familien mit Kindern
ab 4 Jahren. Seit 2022 lebt Hom-
Buh als Schlossgespenst auf
Schloss Homburg und findet es
großartig. Es gibt unglaublich vie-
le tolle Verstecke, man kann
bestens spuken und lernt viele
neue Leute kennen. Und vor al-
lem kann HomBuh seinem Lieb-
lingshobby nachgehen: Geschich-
ten erzählen.
Weitere Informationen unter
www.schloss-homburg.de
Tickets kosten 6 € und sind im
Vorverkauf unter www.bergisch-
live.de erhältlich. Zum Ticketpreis
wird noch der reguläre Museums-
eintritt erhoben!
Erwachsene zzgl. 6 €,
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Kinder zzgl. 3,50€
Veranstalter: Museum und Forum
Schloss Homburg
Veranstaltungsort: Museum und
Forum Schloss Homburg
19.03. - 04.05.202519.03. - 04.05.202519.03. - 04.05.202519.03. - 04.05.202519.03. - 04.05.2025
Kunstausstellung im RathausKunstausstellung im RathausKunstausstellung im RathausKunstausstellung im RathausKunstausstellung im Rathaus
„Natur - Farben“„Natur - Farben“„Natur - Farben“„Natur - Farben“„Natur - Farben“
Elfi BauschkeElfi BauschkeElfi BauschkeElfi BauschkeElfi Bauschke
Vernissage: 19. März um 18 Uhr
Öffnungszeiten:
Mo - Do.: 8 - 18 Uhr
Fr.: 8 - 12 Uhr
zusätzlich ab April:
Sa.: 9 - 13 Uhr
So.: 10 - 14 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf
www.nuembrecht-erleben.de
Veranstalter: Elfi Bauschke
Veranstaltungsort:
Rathaus Nümbrecht
19. März19. März19. März19. März19. März (19.30 Uhr) Biodanza -Biodanza -Biodanza -Biodanza -Biodanza -
Der Der Der Der Der TTTTTanz des Lebens - Offeneranz des Lebens - Offeneranz des Lebens - Offeneranz des Lebens - Offeneranz des Lebens - Offener
Biodanza-AbendBiodanza-AbendBiodanza-AbendBiodanza-AbendBiodanza-Abend
In einem Alltag voller Herausfor-
derungen ist Biodanza ein Spiel-
platz der Möglichkeiten. Wir er-
schaffen an jedem Tanzabend ge-
meinsam ein Umfeld, in dem Du
mit Leichtigkeit und Freude Neues
entdecken kannst. Unterstützt
durch lebendige und ruhige Mu-
sikstücke und die Anleitung ver-
schiedener Bewegungen führe ich
Dich durch die Tanzeinheit. Das
Erleben in der Bewegung zur Mu-
sik ist wie eine Traumreise. Die
Bewertung über uns selbst tritt
vor der Erfahrung zurück. Es gibt
nichts zu tun oder zu erreichen,
kein richtig oder falsch. Insofern
ist Biodanza auch für all diejeni-
gen geeignet, die von sich be-
haupten, nicht tanzen zu können
oder vielleicht Bewegungsein-
schränkungen haben.
Es eröffnet sich Dir ein neuer

Zugang zu Deinem Körper in Be-
wegung und Verbindung und Dein
ganzes System kann sich ent-
spannen.
Komm und probiere es aus.
Weitere Informationen:
www.biodanzamitkerstin.de.
Bitte vorherige Anmeldung unter
Tel.: 0175 - 7051414
Veranstalter: Kerstin Peinzke,
Biodanza-Lehrerin,
www.biodanzamitkerstin.de,
tanze@biodanzamitkerstin.de
Veranstaltungsort: Gaderoth
(Dorfhaus, Rolandsborn 14, 2.
Obergeschoss
22. + 23. März22. + 23. März22. + 23. März22. + 23. März22. + 23. März (jeweils 11 - 18 Uhr)
OsterwerkkunstmarktOsterwerkkunstmarktOsterwerkkunstmarktOsterwerkkunstmarktOsterwerkkunstmarkt
in Nümbrechtin Nümbrechtin Nümbrechtin Nümbrechtin Nümbrecht
Osterdekoration und Frühlingsbo-
ten für drinnen und draußen
Eintritt frei. Veranstalter:
Nümbrechter Kur GmbH
Veranstaltungsort:
GWN Arena Nümbrecht
22. März22. März22. März22. März22. März (14 Uhr) NümbrechterNümbrechterNümbrechterNümbrechterNümbrechter
DörferDörferDörferDörferDörfer-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt
Wir möchten den Nümbrechter
Gästen unser schönes Homburger
Ländchen zeigen.
Das geht nun auch mit Linie 6 des
Nümbrechter Bürger Busses. Je-
den Samstag um 14 Uhr ab der
Haltestelle Gouvieux-Straße vor
dem REWE-Markt startet die
„Dörfer-Tour“ mit Erläuterungen
über Nümbrecht und die kleinen
Nebenorte.
Die Kosten pro Person belaufen
sich auf 8 €, für Kurkarten-Inha-
ber wird der Fahrpreis auf 6,50 €
ermäßigt.
Aufgrund der begrenzten Plätze
im Bus ist eine Anmeldung bis
Donnerstag vor der Tour in der
Touristinfo Nümbrecht notwendig.
Tel.: 02293-302302

Veranstalter:
Nümbrechter Bürger Bus e.V.
28. März28. März28. März28. März28. März (16 Uhr)
Vortrag „Vergiss - mein - nicht“Vortrag „Vergiss - mein - nicht“Vortrag „Vergiss - mein - nicht“Vortrag „Vergiss - mein - nicht“Vortrag „Vergiss - mein - nicht“
von Frau Silke Hardt Ramadani
Alzheimer Gesellschaft im Berg-
ischen Land e.V.
Thema: Demenz
Gäste sind herzlich willkommen.
Anmeldung: Tel.: 02293 - 815738
Veranstalter:
Kneippverein Nümbrecht e.V.
Veranstaltungsort: Parkhotel
Nümbrecht, Saal Schloss Homburg
28.28.28.28.28. März März März März März - 10.10.10.10.10.     AprilAprilAprilAprilApril (18 Uhr) art &art &art &art &art &
musicmusicmusicmusicmusic
Exklusive Kunstausstellung
mee(h)r-blicke - Martin Lenzer
Martin Lenzer zeigt seine Bilder
und Singer-Songwriter Doc Axel F.
wird die Vernissage musikalisch
untermalen.
Eintritt: frei
Weitere Informationen auf
www.art-and-music.de
Veranstalter: art & music
Veranstaltungsort:
Haus der Kunst in Nümbrecht
28. März Bürgerpreis CDU28. März Bürgerpreis CDU28. März Bürgerpreis CDU28. März Bürgerpreis CDU28. März Bürgerpreis CDU
Weitere Informationen folgen.
29. März29. März29. März29. März29. März (14 Uhr) NümbrechterNümbrechterNümbrechterNümbrechterNümbrechter
DörferDörferDörferDörferDörfer-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt-Rundfahrt
Wir möchten den Nümbrechter
Gästen unser schönes Homburger

Ländchen zeigen. Das geht nun
auch mit Linie 6 des Nümbrechter
Bürger Busses.
 Jeden Samstag um 14 Uhr ab der
Haltestelle Gouvieux-Straße vor
dem REWE-Markt startet die
„Dörfer-Tour“ mit Erläuterungen
über Nümbrecht und die kleinen
Nebenorte.
Die Kosten pro Person belaufen
sich auf 8 €, für Kurkarten-Inha-
ber wird der Fahrpreis auf 6,50 €
ermäßigt.
Aufgrund der begrenzten Plätze
im Bus ist eine Anmeldung bis
Donnerstag vor der Tour in der
Touristinfo Nümbrecht notwendig.
Tel.: 02293-302302
Veranstalter: Nümbrechter Bürger
Bus e.V.
29. März29. März29. März29. März29. März (20 Uhr) art & music -art & music -art & music -art & music -art & music -
Katja Katja Katja Katja Katja WWWWWerkerkerkerkerkererererer
Katja Werker präsentiert ihr neues
Programm „Jeder Tag ein neuer
Anfang“ und hat auch Songs aus
ihrem letzten Tourprogramm „Jah-
resringe“ im Gepäck.
Eintritt: VVK-Tickets: 15 €
Vorverkauf: Touristinfo Nüm-
brecht im Rathaus und auf
www.art-and-music.de
Veranstalter: art & music
Veranstaltungsort:
Haus der Kunst in Nümbrecht

Veranstaltungen des
Kneipp-Vereins Nümbrecht
Kneipp-VKneipp-VKneipp-VKneipp-VKneipp-Verein Nümbrecht eerein Nümbrecht eerein Nümbrecht eerein Nümbrecht eerein Nümbrecht e.....     VVVVV.....
Regelmäßige Regelmäßige Regelmäßige Regelmäßige Regelmäßige VVVVVerererereranstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungen
Ansprechpartner:
Ulrike Rosenbleck
Anschrift: Hillenbach 8,
51588 Nümbrecht
Internet:
www.kneippverein-
nuembrecht.de
Telefon: 02293/815738
E-Mail: kneipp-nuembrecht@
t-online.de
Bewegungsschule für ÄltereBewegungsschule für ÄltereBewegungsschule für ÄltereBewegungsschule für ÄltereBewegungsschule für Ältere
jeden Montag, 15-16 Uhr,
VHS Akademie
Ansprechpartner Christel Blum,
Tel. 02293/2942
Fit im KFit im KFit im KFit im KFit im Kopfopfopfopfopf,,,,, P P P P Power für die grower für die grower für die grower für die grower für die grauenauenauenauenauen
ZellenZellenZellenZellenZellen
jeden 2. Dienstag i. M., 10-11.15 Uhr,
Volks-und Raiffeisenbank
Ansprechpartner Gerda Kohlmann,
Tel. 02293/7389
Kegeln:Kegeln:Kegeln:Kegeln:Kegeln:
Gut Holz! Gut Holz! Gut Holz! Gut Holz! Gut Holz! Auf alle Neune??Auf alle Neune??Auf alle Neune??Auf alle Neune??Auf alle Neune??

jeden 3. Dienstag i. M., 15-17 Uhr,
Parkhotel
Ansprechpartner Heinz Pistorius,
Tel. 02293/9378810
Singen in fröhlicher RundeSingen in fröhlicher RundeSingen in fröhlicher RundeSingen in fröhlicher RundeSingen in fröhlicher Runde
jeden 4. Dienstag i. M. 14.30-16 Uhr,
Cafeteria Engelsstift
Ansprechpartner Erika Thaden,
Tel. 02293/9099860
Klönen bei Kaffee und KuchenKlönen bei Kaffee und KuchenKlönen bei Kaffee und KuchenKlönen bei Kaffee und KuchenKlönen bei Kaffee und Kuchen
letzter Freitag i. M., 15-17 Uhr,
Cafe Parkhotel
Ansprechpartner Ulrike Rosen-
bleck, Tel.: 02293/815738
WWWWWanderungen mit anderungen mit anderungen mit anderungen mit anderungen mit AnwendungenAnwendungenAnwendungenAnwendungenAnwendungen
nach Kneipp,nach Kneipp,nach Kneipp,nach Kneipp,nach Kneipp,
jeden 2. Dienstag i. M.
ab 3 Personen
Wanderungen mit Entspannungs-Wanderungen mit Entspannungs-Wanderungen mit Entspannungs-Wanderungen mit Entspannungs-Wanderungen mit Entspannungs-
ÜbungenÜbungenÜbungenÜbungenÜbungen
jeden 2. Samstag i. M.
ab 3 Personen
Informationen und Anmeldungen:
Nanja Schriever-Sommer,
Tel. 02293/901950
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Streetwork Nümbrecht
Jörn Hägele
E-Mail: streetwork@nuembrecht.de
Handy: 0151 42576813

Programm
Jugendzentrum Nümbrecht
Montag:Montag:Montag:Montag:Montag: 15 Uhr - 20 Uhr

Offener Treff
Dienstag:Dienstag:Dienstag:Dienstag:Dienstag: 15 Uhr - 20 Uhr

Offener Treff
16:15 Uhr - 18:30 Uhr Bogen-
schießen (jede gerade Kalen-
derwoche)
16:15 Uhr - 20 Uhr Klettern (jede
ungerade Kalenderwoche)

Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch: 15 Uhr - 16 Uhr
Offener Treff
16 Uhr - 17:30 Uhr Kochen im
Juze für Kinder und Jugendli-
che ab 8 Jahren.
Unkostenbeitrag: 0,50 €.
Anmeldung im Juze.
17:30 Uhr - 21 Uhr Offener
Treff

Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag: 15 Uhr - 20 Uhr
Offener Treff

Freitag:Freitag:Freitag:Freitag:Freitag: 14 Uhr - 18 Uhr
Offener Treff
18 Uhr - 20 Uhr Juze +16 (jede
ungerade Kalenderwoche) für
alle ab 16 Jahren mit alters-
entsprechendem Angebot.

20 Uhr - 23 Uhr Nachtsport
20 Uhr - 21 Uhr für Kids
ab 12 Jahren und
21 Uhr - 23 Uhr ab 16 Jahren
in der alten Sporthalle am
Schulzentrum Nümbrecht

Samstag und Sonntag: Programm
nach Vereinbarung oder Ankündi-
gung im Juze.
Ausführliche Infos zu unseren
vielseitigen Freizeitangeboten
erhalten Sie im Jugendzentrum
Nümbrecht und unter
www.jugendzentrum-
nuembrecht.de.

Urlaubszeit ist Reisezeit
Ausweise und Pässe rechtzeitig beantragen
Ein neues Jahr beginnt, ein Urlaub
steht bevor. Häufig bemerkt man
erst, dass Personalausweis oder
Reisepass abgelaufen sind, wenn
man diesen dringend benötigt. Eine
Verlängerung von Pass- und Aus-
weispapieren ist nichtnichtnichtnichtnicht möglich.
Wir möchten Sie frühzeitig daran
erinnern, die Gültigkeit von Perso-
nalausweis, Reisepass oder Kinder-
reisepass zu überprüfen.
Man sollte dabei im Blick haben,
dass manche Länder die Einreise
nur mit einem gültigen Reisepass
gewähren. Bitte erkundigen Sie sich
auf der Internetseite des Auswärti-
gen Amtes unter www.auswaertiges
amt.de/reise- und sicherheitshinwei-
se oder in Ihrem Reisebüro, wel-
ches Reisedokument für Ihren be-
vorstehenden Urlaub erforderlich ist

und wie lange dieses zum Zeitpunkt
der Einreise noch gültig sein muss.
Kurz vor den jeweiligen Ferienzei-
ten kommt es aufgrund der erhöh-
ten Nachfrage häufig zu längeren
Wartezeiten. Wie empfehlen Ihnen
daher, rechtzeitig einen Termin zur
Beantragung des jeweiligen Doku-
ments zu vereinbaren.
Dies ist einfach und unkompliziert
auf der Homepage der Gemeinde
unter www.nuembrecht.de/
Terminvereinbarung möglich.

WWWWWegen einer Pegen einer Pegen einer Pegen einer Pegen einer Personalversammlungersonalversammlungersonalversammlungersonalversammlungersonalversammlung
ist das Rathaus am 26.03.2025ist das Rathaus am 26.03.2025ist das Rathaus am 26.03.2025ist das Rathaus am 26.03.2025ist das Rathaus am 26.03.2025

von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen.von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen.von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen.von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen.von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen.



Nümbrecht aktuell | 47. Jahrgang | Nr. 5 | Freitag, 14. März 2025 | Kw 11 | nuembrechtaktuell.de/e-paper6

Vollsperrung auf der L320
Wiehler Straße

Sprechstunde
des Bürgermeisters

In Bierenbachtal an der Wiehler
Straße L320 wird die Zufahrt mit
Versorgeranschlüssen und Geh-
weg zum Neubaugebiet „Auf der
Acht“ fertiggestellt sowie vom
Landesbetrieb eine Deckensanie-
rung von Hübender bis zur
Driescher Straße durchgeführt.
Die Arbeiten müssen unter Voll-

Baustellenbedingt kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.
Das Bauamt dankt für Ihr Verständnis.

Die Bürgersprechstunde er-
möglicht Ihnen eine Gesprächs-
zeit mit dem Bürgermeister
ohne vorherige Anmeldung.
Diese finden wie folgt statt:
Montag, 24.03.2025,
17.00 - 18.00 Uhr
Montag, 14.04.2025,
17.00 - 18.00 Uhr
Montag, 28.04.2025,
17.00 - 18.00 Uhr
Montag, 19.05.2025,
17.00 - 18.00 Uhr
Montag, 16.06.2025,
17.00 - 18.00 Uhr
Montag, 07.07.2025,
17.00 - 18.00 Uhr

Die Termine sind auch auf der
Homepage der Gemeinde Nüm-
brecht zu finden.
(www.nuembrecht.de).
Der nächste Termin ist am
Montag, 24.03.2025 im Rat-Montag, 24.03.2025 im Rat-Montag, 24.03.2025 im Rat-Montag, 24.03.2025 im Rat-Montag, 24.03.2025 im Rat-
haus (Büro des Bürgermeisters)haus (Büro des Bürgermeisters)haus (Büro des Bürgermeisters)haus (Büro des Bürgermeisters)haus (Büro des Bürgermeisters)
Selbstverständl ich stehe ich
Ihnen davon unabhängig nach
vorher iger Terminvereinba-
rung (Tel.: 02293/302-101 -
Sekretar iat)  jederzeit  gerne
zur Verfügung.
Ich lade Sie herzlich ein.
Ihr
Hilko Redenius
Bürgermeister

sperrung erfolgen. Entsprechen-
de Umleitungen werden ausge-
schildert.
Für den Zeitraum der Baumaß-
nahmen werden von der OVAG
Ersatzhaltestellen eingerichtet.
Die Baumaßnahmen laufen seitDie Baumaßnahmen laufen seitDie Baumaßnahmen laufen seitDie Baumaßnahmen laufen seitDie Baumaßnahmen laufen seit
03.03.2025 und werden voraus-03.03.2025 und werden voraus-03.03.2025 und werden voraus-03.03.2025 und werden voraus-03.03.2025 und werden voraus-
sichtlich etwsichtlich etwsichtlich etwsichtlich etwsichtlich etwa 4 a 4 a 4 a 4 a 4 WWWWWochen dauern.ochen dauern.ochen dauern.ochen dauern.ochen dauern.
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Osterfeuer 2025

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem Rathaus

Zu Ostern ist es auch in Nüm-
brecht bei Ortsgemeinschaften,
Vereinen, Kindergärten u.a. Grup-
pen Tradition, ein sogenanntes
„Brauchtumsfeuer“ durchzufüh-
ren. Damit diese Feuer nicht zu
einer Belästigung für die Anwoh-
ner oder gar zu einer Gefahr für
alle Beteiligten werden, hier ei-
nige wichtige Grundregeln, die zu
beachten sind:
• Nicht in jedem Garten darf ein

Osterfeuer entzündet werden;
der öffentliche Charakter ist
ein wesentlicher Bestandteil
des Brauchtums. Unzulässig ist
deshalb nach wie vor, pflanzli-
che Abfälle durch Verbrennen
zu beseitigen.

• Als Brennmaterial darf nur
Baum- und Strauchschnitt ver-
wendet werden. Osterfeuer
dürfen nicht für die Abfallbe-
seitigung missbraucht wer-
den. Daher ist das Verbren-
nen von häuslichen Abfällen,

Papier und Pappe, Sperrmüll,
Kunststoffen, behandeltem
Holz, Reifen und ähnlichem
Unrat nicht gestattet.

• Mit dem Aufschichten des Brenn-
materials sollte frühestens zwei
Wochen vor Ostern begon-
nen werden, da das Lagern
derartiger Materialien über
einen längeren Zeitraum
erfahrungsgemäß auch zum Ab-
lagern von Abfällen führt.

• Große Reisighaufen sind ein
idealer Lebensraum für Klein-
tiere. Käfer, Kröten, Kleinvö-
gel, Igel und Wiesel sind nur
einige Arten, die hier ein ver-
meintlich sicheres Versteck
finden. Damit die Tiere Gele-
genheit zur Flucht haben, soll-
te das Brennmaterial am Tag
vor dem Abbrennen daher
noch einmal umgeschichtet
werden, zugleich können
dabei ungeeignete Stoffe aus-
sortiert werden.

• Beim Anzünden dürfen
keinesfalls flüssige Brennstoffe,
wie z. B. Benzin oder Öl verwen-
det werden, da diese Stoffe bei
unsachgemäßer Handhabung
nicht nur gefährlich sind, son-
dern auch zu einer Verschmut-
zung von Boden und Grund-
wasser führen können.

• Auch ist unbedingt die Wind-
richtung zu beachten: das Feu-
er darf nur so abgebrannt wer-
den, dass nicht durch Rauch
oder Funkenflug Personen
oder benachbarte Grundstü-
cke beeinträchtigt oder ge-
fährdet werden. Dass das Feu-
er stets beaufsichtigt wird und
einfache Löschmittel für alle
Fälle in der Nähe sind, sollte
selbstverständlich sein.

• Das Feuer sollte innerhalb
weniger Stunden (i.d.R. von
Einbruch der Dämmerung bis
Mitternacht) vollständig ab-
gebrannt sein. Ein mehrere

Tage dahinschwelendes Feu-
er ist mit dem Brauchtum nicht
vereinbar.

• Ist das Brennmaterial
schließlich zu Asche ver-
brannt, ist die restliche Glut
zu löschen und gegen Funken-
flug mit Erde abzudecken. In-
nerhalb einer Woche nach dem
Abbrennen sind die Feuerplät-
ze zu säubern und die Ver-
brennungsrückstände zu ent-
sorgen.

• Nicht vergessen sollte man,
das beabsichtigte Abbrennen
des Osterfeuers der Gemein-
de Nümbrecht schriftlich zu
melden. Entsprechende Anzei-
ge-Vordrucke liegen beim
Ordnungsamt (Rathaus,
Hauptstr. 16, Zimmer 220) be-
reit oder können über das In-
ternet www.nuembrecht.de -
Formulare Ordnungsamt - An-
zeige Brauchtumsfeuer, her-
untergeladen werden.

Bekanntmachung der Gemeinde Nümbrecht
Stellplatzsatzung der Gemeinde Nümbrecht
Der Rat der Gemeinde Nümbrecht hat in seiner Sitzung am 05.03.2025
aufgrund des § 89 Absatz 1 Nummer 4 der Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421, zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 [GV.
NRW. S. 1086]) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666, zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 13. April 2022 [GV. NRW. S. 490]), folgende Satzung
beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich
(1) ¹Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Nümbrecht.
²Regelungen in Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen, die von
Regelungen dieser Satzung abweichen, bleiben unberührt.
(2) Die Satzung gilt ausschließlich für Wohnungsbauvorhaben zu Dau-
erwohnzwecken, ausgenommen hiervon sind Wohnheime sowie Ein-
richtungen im Sinne eines stationären Pflegeheimes.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und FahrräderNotwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und FahrräderNotwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und FahrräderNotwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und FahrräderNotwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder
(1) ¹Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist,
dürfen nur errichtet werden, wenn Stellplätze für Kraftfahrzeuge
(Stellplätze oder Garagen) und Fahrräder in ausreichender Anzahl
und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden

(notwendige Stellplätze). ²Ihre Anzahl und Größe richten sich nach der
Art und Anzahl der vorhandenen und der durch die ständige Benutzung
und den Besuch der Anlagen zu erwartenden Kraftfahrzeuge und
Fahrräder.
(2) ¹Werden Anlagen nach Absatz 1 geändert oder ändert sich ihre
Nutzung, so sind notwendige Stellplätze in solcher Anzahl, Größe und
Beschaffenheit herzustellen, dass sie die infolge der Änderung zusätz-
lich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können
(Mehrbedarf).
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Anzahl der notwendigen StellplätzeAnzahl der notwendigen StellplätzeAnzahl der notwendigen StellplätzeAnzahl der notwendigen StellplätzeAnzahl der notwendigen Stellplätze
(1) ¹Die Anzahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der
Anlage zu dieser Satzung.
(2) ¹Dei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die
Anzahl der notwendigen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen
Bedarf, wenn die wechselseitige Benutzung nachgewiesen ist (Dop-
pelnutzung). ²Eine solche Doppelnutzung ist bei öffentlich-rechtlicher
Sicherung auch bei der Bestimmung der Anzahl der notwendigen
Stellplätze verschiedener Vorhaben in zumutbarer Entfernung zuläs-
sig. ³Die Doppelnutzung kann auf Antrag zugelassen werden.
(3) Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stell-
plätze Dezimalstellen, sind diese nach kaufmännischen Regeln zu
runden.
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§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Erfüllung der HerstellungspflichtErfüllung der HerstellungspflichtErfüllung der HerstellungspflichtErfüllung der HerstellungspflichtErfüllung der Herstellungspflicht
(1) ¹Sollen notwendige Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück,
sondern in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten
Grundstück hergestellt werden, ist dessen Benutzung für diesen
Zweck öffentlich-rechtlich zu sichern. ²Wenn Gründe des Verkehrs
dies erfordern, kann im Einzelfall bestimmt werden, dass die Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück
herzustellen sind.
(2) ¹Zumutbar ist eine fußläufige Entfernung notwendiger Stellplät-
ze zum Baugrundstück von maximal 300 Metern. ²Bei notwendigen
Stellplätzen für Fahrräder darf die Entfernung zum Baugrundstück
maximal 100 Meter betragen.
(3) Notwendige Stellplätze müssen mit der Fertigstellung,
spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme der Anlage
hergestellt sein.
§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Nachweis durch Zahlung von Nachweis durch Zahlung von Nachweis durch Zahlung von Nachweis durch Zahlung von Nachweis durch Zahlung von AblösungsbeträgenAblösungsbeträgenAblösungsbeträgenAblösungsbeträgenAblösungsbeträgen
(1) Ist die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze nicht oder nur
unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann auf die Herstellung von
Stellplätzen verzichtet werden, wenn die zur Herstellung Verpflichte-
ten an die Gemeinde Nümbrecht einen Geldbetrag nach Maßgabe der
Satzung der Gemeinde Nümbrecht zur Ablösung zahlen.
(2) Der Geldbetrag nach Absatz 1 ist zu verwenden für

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die
Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender
Parkeinrichtungen einschließlich der Ausstattung mit
Elektroladestationen,

2. den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radver-
kehrsanlagen sowie die Schaffung von öffentlichen Fahrrad-
stellplätzen einschließlich der Ausstattung mit Elektrola-
destationen oder

3. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhen-
den Verkehr, einschließlich investiver Maßnahmen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs sowie andere Maßnahmen,
die Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen
Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer Gemeinden sind.

(3) Die Verwendung des Geldbetrages muss für die Erreichbarkeit
des Bauvorhabens, das die Zahlungspflicht auslöst, einen Vorteil
bewirken.
(4) Über die Möglichkeit der Ablösung entscheidet die Gemeinde
Nümbrecht im Einzelfall.
§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Beschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für KraftfahrzeugeBeschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für KraftfahrzeugeBeschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für KraftfahrzeugeBeschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für KraftfahrzeugeBeschaffenheit von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
(1) ¹Notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge müssen ohne Über-
querung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar sein.
2Im Übrigen bleiben die Anforderungen des Teils 5 der Sonderbau-
verordnung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 2) in der

Berücksichtigung der besonderen Art der Anlage erhöht werden.
³Weitergehende Anforderungen nach § 50 der Landesbauordnung
2018 bleiben unberührt.
(3) ¹Die notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge dürfen nicht
zweckentfremdet benutzt werden. ²Die Nutzung zum Abstellen von
gebrauchsfähigen Fahrrädern gilt nicht als zweckfremde Nutzung.
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Beschaffenheit von Stellplätzen für FahrräderBeschaffenheit von Stellplätzen für FahrräderBeschaffenheit von Stellplätzen für FahrräderBeschaffenheit von Stellplätzen für FahrräderBeschaffenheit von Stellplätzen für Fahrräder
(1) Stellplätze für Fahrräder müssen von der öffentlichen Verkehrs-
fläche ebenerdig oder durch Rampen, Aufzüge oder vergleichbare
Einrichtungen verkehrssicher und leicht erreichbar sein.
(2) Stellplätze für Fahrräder müssen

1. mit ausreichender Manövrierfläche einzeln leicht zugäng-
lich sein,

2. einen sicheren Stand und eine Sicherung gegen Diebstahl
ermöglichen und

3. eine Abstellfläche von mindestens 2,0 x 0,75 m pro Fahrrad
zuzüglich der jeweils notwendigen Verkehrsfläche aufweisen.

(3) ¹Für Anlagen, die mehr als zehn notwendige Stellplätze für
Fahrräder außerhalb von Gebäuden aufnehmen, wird eine Überda-
chung empfohlen. ²Jeder elfte notwendige Stellplatz für Fahrräder
muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 Quadrat-
metern zum Abstellen von Kinder- oder Lastenanhängern geeignet
sein.
(4) § 6 Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.
§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Zustimmung der GemeindeZustimmung der GemeindeZustimmung der GemeindeZustimmung der GemeindeZustimmung der Gemeinde
Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung nicht in
einem Baugenehmigungsverfahren oder einem Verfahren nach § 63
BauO NRW zu prüfen ist, ist die Zustimmung der Gemeinde erfor-
derlich für die Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze
in den Fällen des § 3 Absatz 2.
§ 9 Ordnungswidrigkeiten§ 9 Ordnungswidrigkeiten§ 9 Ordnungswidrigkeiten§ 9 Ordnungswidrigkeiten§ 9 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Absatz 1 Nummer 22 der Landes-
bauordnung 2018 handelt, wer notwendige Stellplätze

1. nicht in ausreichender Anzahl herstellt oder ablöst oder
2. entgegen den Anforderungen in den §§ 6 und 7 herstellt

oder nutzt.
§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
ÜbergangsvorschriftenÜbergangsvorschriftenÜbergangsvorschriftenÜbergangsvorschriftenÜbergangsvorschriften
Auf Bauvorhaben, deren bauaufsichtliche Verfahren bereits vor
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung eingeleitet sind,
sind die Bestimmungen dieser Satzung nur insoweit anzuwenden,
als dass sie günstigere Regelungen beinhalten.
§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

jeweils geltenden Fassung hin-
sichtlich der Größe der Stell-
plätze, Ausmaße der Fahrgassen,
Zu- und Abfahrten sowie Gestal-
tung von Rampen unberührt.
(2) ¹Von den notwendigen Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge sind
notwendige Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge von Menschen mit
Behinderung nach der Anlage 1
dieser Satzung auf dem Bau-
grundstück entsprechend zu
kennzeichnen und barrierefrei
herzustellen. ²Wird die Anlage
erfahrungsgemäß von einer grö-
ßeren Zahl von Menschen mit
Behinderung besucht, kann die
Anzahl dieser Stellplätze unter

————————
¹ Besucherstellplätze sind so anzulegen und ggf. zu beschildern, dass sie vom öffentlichen Straßenraum aus
auch für Ortsunkundige gut erkennbar und erreichbar sind.
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der GO NRW eine
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Nümbrecht vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
Gez. Hilko Redenius

Gemeinde Nümbrecht
1. vereinfachte Änderung gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB)
des Bebauungsplans Nr. 17 - Homburger Papiermühle -
Bekanntmachung des Änderungsbe-Bekanntmachung des Änderungsbe-Bekanntmachung des Änderungsbe-Bekanntmachung des Änderungsbe-Bekanntmachung des Änderungsbe-
schlusses gem.schlusses gem.schlusses gem.schlusses gem.schlusses gem. § 2  § 2  § 2  § 2  § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 1 BauGB und 1 BauGB und 1 BauGB und 1 BauGB und 1 BauGB und
der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §
13 13 13 13 13 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 S 2 S 2 S 2 S 2 S..... 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr..... 2 BauGB i.V 2 BauGB i.V 2 BauGB i.V 2 BauGB i.V 2 BauGB i.V.m..m..m..m..m. § 3 § 3 § 3 § 3 § 3
Abs. 2 BauGB in der derzeit gültigenAbs. 2 BauGB in der derzeit gültigenAbs. 2 BauGB in der derzeit gültigenAbs. 2 BauGB in der derzeit gültigenAbs. 2 BauGB in der derzeit gültigen
FassungFassungFassungFassungFassung
Der Planungs-, Umwelt- und Klimaaus-
schuss der Gemeinde Nümbrecht hat in
seiner Sitzung am 18.02.2025 den Än-
derungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
der 1. vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 17 - Homburger Pa-
piermühle - gefasst. Die Änderung er-
folgt im vereinfachten Verfahren gem. §
13 BauGB.
Die Gemeindewerke Nümbrecht GmbH
(GWN GmbH) haben im Gewerbegebiet
„Homburger Papiermühle“ einen Be-
triebsstandort. Der Betriebsstandort
liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 17 - Homburger Papier-
mühle -. Als Art der baulichen Nutzung
setzt der Bebauungsplan „Gewerbege-
biete“ (GE) gem. § 8 Bau NVO fest.
Weiterhin ist eine Baufläche mit ent-
sprechenden Ausnutzungsziffern, wie
z.B. der zulässigen Geschossigkeit und
einer Grund- und Geschossflächenzahl,
festgesetzt. Die GWN GmbH benötigen
an dem Standort ein weiteres Gebäude
zur Lagerung. Die im Bebauungsplan
festgesetzte Baugrenze ist aber durch
die vorhandenen Gebäude bereits aus-
genutzt. Daher soll die bestehende Bau-
grenze um 15 m x 22,24 m erweitert
werden, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die benötigte Lager-
halle, die an das bestehende Gebäude
angebaut werden soll, zu schaffen. Die
im Bebauungsplan festgesetzten Aus-
nutzungsziffern bleiben unberührt.
Im Änderungsbereich setzt der Bebau-
ungsplan ein Leitungsrecht fest. Dieses
Leitungsrecht kann entfallen und soll
daher auch Bestandteil der Bebauungs-
planänderung werden.
Der Änderungsbereich ist aus nachfol-
gend verkleinert abgedruckter Über-
sichtskarte ersichtlich.
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Gem. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB wird von einer frühzeitigen
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB erfolgt die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung im Internet.
Zu diesem Zweck werden die entsprechenden Satzungsunterlagen in
der Zeit vom

17.03.2025 bis 17.04.2025 einschließlich17.03.2025 bis 17.04.2025 einschließlich17.03.2025 bis 17.04.2025 einschließlich17.03.2025 bis 17.04.2025 einschließlich17.03.2025 bis 17.04.2025 einschließlich
auf der Homepage der Gemeinde Nümbrecht unter der Adresse
www.nuembrecht.de Bürgerinfo/Amtliche Bekanntmachungen/Bauleit-
planung veröffentlicht. Gem. § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB erfolgt zusätzlich
als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit die öffentliche
Auslegung der Planunterlagen im Rathaus Nümbrecht, Hauptstraße
16, Bauamt, Zimmer 317, 51588 Nümbrecht, zu den Öffnungszeiten,
montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
16.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch unter der
Adresse bauleitplanung@nuembrecht.de übermittelt werden, bei Be-
darf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können
bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 abgesehen wird.
Der Änderungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB werden hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
gez.
Hilko Redenius

Gemeinde Nümbrecht
Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungs-Vorhabenbezogener Bebauungs-Vorhabenbezogener Bebauungs-Vorhabenbezogener Bebauungs-Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nrplan Nrplan Nrplan Nrplan Nr..... 2 - Rommelsdorf/Süd - 2 - Rommelsdorf/Süd - 2 - Rommelsdorf/Süd - 2 - Rommelsdorf/Süd - 2 - Rommelsdorf/Süd -
4. vereinfachte Änderung gem.4. vereinfachte Änderung gem.4. vereinfachte Änderung gem.4. vereinfachte Änderung gem.4. vereinfachte Änderung gem.
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) in§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) in§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) in§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) in§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) in
der derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassung
Der Planungs-, Umwelt- und Kli-
maausschuss der Gemeinde Nüm-
brecht hat in seiner Sitzung am
04.12.2024 den Änderungsbe-
schluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
der 4. vereinfachten Änderung
gem. § 13 BauGB des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 2
- Rommelsdorf/Süd - gefasst.
Weiterhin hat der Rat der Ge-
meinde Nümbrecht in seiner Sit-
zung am 05.03.2025 die Bebau-
ungsplanänderung als Satzung
gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen.
Die Satzung zur 4. vereinfachten
Änderung gem. § 13 BauGB des
vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 2 - Rommelsdorf/Süd -
ist durch Ratsbeschluss am
05.03.2025 ordnungsgemäß zu-
stande gekommen.
Ich bestätige hiermit gem. § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverord-
nung vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.
516), in der zurzeit gültigen Fas-
sung, dass der Wortlaut der Sat-
zung mit dem Ratsbeschluss über-
einstimmt und dass beim Verfah-
ren die Bestimmungen des § 2
Abs. 1 und 2 Bekanntmachungs-
verordnung beachtet worden sind.
Der Änderungsbereich ist aus dem
verkleinert abgedruckten Karten-
auszug ersichtlich.
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Die 4. vereinfachte Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 2 - Rommelsdorf/Süd - wird mit Begründung ab dem Tag ihrer
Veröffentlichung im Rathaus, 51588 Nümbrecht, Hauptstraße 16, Zim-
mer 317, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten.
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des

Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden:
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. § 215
Abs. 1 S. 1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.
2a BauGB beachtlich sind.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von einer
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wurde.
Die 4. vereinfachte Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 2 - Rommelsdorf/Süd -, Ort und Zeit der Auslegung und die
aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderli-
chen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Bebauungsplanes
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der derzeit gültigen Fassung rechtskräf-
tig.
Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
gez.
Hilko Redenius

Gemeinde Nümbrecht
Bekanntmachung
2.2.2.2.2. Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr Änderung des Bebauungsplanes Nr..... 34 - Bierenbachtal - gem. 34 - Bierenbachtal - gem. 34 - Bierenbachtal - gem. 34 - Bierenbachtal - gem. 34 - Bierenbachtal - gem. § 13 § 13 § 13 § 13 § 13
a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten schleunigten schleunigten schleunigten schleunigten VVVVVerfahrenerfahrenerfahrenerfahrenerfahren
Der Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss der Gemeinde Nüm-
brecht hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 den Änderungsbeschluss
gem. § 2 Abs. 1 BauGB der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 -
Bierenbachtal - gefasst. Weiterhin hat der Rat in seiner Sitzung am
05.03.2025 die Bebauungsplanänderung gem. § 13 a Baugesetzbuch
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Bieren-
bachtal - gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung)
ist durch Ratsbeschluss am 05.03.2025 ordnungsgemäß zustande ge-
kommen.
Ich bestätige hiermit gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
vom 26.08.1999 (GV.NRW.S. 516), in der zurzeit gültigen Fassung, dass
der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und
dass beim Verfahren die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 Bekannt-
machungsverordnung beachtet worden sind.
Der Änderungsbereich ist aus dem verkleinert abgedruckten Karten-
auszug ersichtlich.
( Plan siehe Seite12)

Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des

Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden:
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. § 215
Abs. 1 S. 1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.
2a BauGB beachtlich sind.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Bierenbachtal - gem. §
13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) - wird mit Begrün-
dung ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im Rathaus, 51588 Nümbrecht,
Hauptstraße 16, Zimmer 317, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.
Gem. § 13 a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB wird mitgeteilt, dass die
Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde.
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Bierenbachtal -
gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung), Ort
und Zeit der Auslegung und die aufgrund des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden

hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Bebauungsplanes
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtskräftig.
Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
gez.
Hilko Redenius
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Gemeinde Nümbrecht
Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplanes NrAufstellung des Bebauungsplanes NrAufstellung des Bebauungsplanes NrAufstellung des Bebauungsplanes NrAufstellung des Bebauungsplanes Nr..... 31  31  31  31  31 A - OrtskA - OrtskA - OrtskA - OrtskA - Ortskern/Nümbrecht -ern/Nümbrecht -ern/Nümbrecht -ern/Nümbrecht -ern/Nümbrecht -
gem. § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklunggem. § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklunggem. § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklunggem. § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklunggem. § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung
im beschleunigten im beschleunigten im beschleunigten im beschleunigten im beschleunigten VVVVVerfahrenerfahrenerfahrenerfahrenerfahren
Der Rat der Gemeinde Nümbrecht hat in seiner Sitzung am 05.03.2025
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 A - Ortskern/Nümbrecht -
gem. § 13 a Baugesetzbuch als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB
beschlossen. Die Satzung zum Bebauungsplanes Nr. 31 A - Ortskern/
Nümbrecht - gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwick-
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lung) ist durch Ratsbeschluss am
05.03.2025 ordnungsgemäß zu-
stande gekommen. Ich bestätige
hiermit gem. § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung vom
26.08.1999 (GV.NRW.S. 516), in der
zurzeit gültigen Fassung, dass der
Wortlaut der Satzung mit dem Rats-
beschluss übereinstimmt und dass
beim Verfahren die Bestimmungen
des § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsverordnung beachtet wor-
den sind.
Der Änderungsbereich ist aus dem
verkleinert abgedruckten Karten-
auszug ersichtlich.
Der Bebauungsplan Nr. 31 A - Orts-
kern/Nümbrecht - gem. § 13 a
BauGB (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung) - wird mit Begrün-
dung ab dem Tag seiner Veröf-
fentlichung im Rathaus, 51588
Nümbrecht, Hauptstraße 16, Zim-
mer 317, während der Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten.
Über den Inhalt des Planes und
der Begründung wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44

Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
des Baugesetzbuches (BauGB)
in der derzeit gültigen Fas-
sung über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für
Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch diese Sat-
zung und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen
wird hingewiesen.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB
werden:
a) eine nach § 214 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. § 215
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Abs. 1 S. 1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.
2a BauGB beachtlich sind.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Bebauungsplan Nr. 31 A - Ortskern/Nümbrecht - gem. § 13 a BauGB
(Bebauungsplan der Innenentwicklung), Ort und Zeit der Auslegung und
die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforder-
lichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.
3 BauGB rechtskräftig.
Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
gez.
Hilko Redenius

Gemeinde Nümbrecht
Bekanntmachung
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5.5.5.5.5. Änderung bzw Änderung bzw Änderung bzw Änderung bzw Änderung bzw..... Erweiterung der Erweiterung der Erweiterung der Erweiterung der Erweiterung der
Ortslagenabgrenzungssatzung fürOrtslagenabgrenzungssatzung fürOrtslagenabgrenzungssatzung fürOrtslagenabgrenzungssatzung fürOrtslagenabgrenzungssatzung für
die Ortschaft Hömel gem. § 34die Ortschaft Hömel gem. § 34die Ortschaft Hömel gem. § 34die Ortschaft Hömel gem. § 34die Ortschaft Hömel gem. § 34
AbsAbsAbsAbsAbs..... 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S..... 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr..... 3 (Ergänzungssat- 3 (Ergänzungssat- 3 (Ergänzungssat- 3 (Ergänzungssat- 3 (Ergänzungssat-
zung) Baugesetzbuch (BauGB) inzung) Baugesetzbuch (BauGB) inzung) Baugesetzbuch (BauGB) inzung) Baugesetzbuch (BauGB) inzung) Baugesetzbuch (BauGB) in
der derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassungder derzeit gültigen Fassung
Der Rat der Gemeinde Nümbrecht
hat in seiner Sitzung am
05.03.2025 die 5. Änderung bzw.
Erweiterung der bestehenden
Ortslagenabgrenzungssatzung für
die Ortschaft Hömel gem. § 34
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 (Ergänzungssat-
zung) BauGB als Satzung be-
schlossen. Der Änderungs- bzw.
Erweiterungsbereich ist dem
nachfolgend abgedruckten Kar-
tenauszug zu entnehmen.
(Kartenauszug unmaßstäblich)(Kartenauszug unmaßstäblich)(Kartenauszug unmaßstäblich)(Kartenauszug unmaßstäblich)(Kartenauszug unmaßstäblich)
Der vorstehende Satzungsbe-
schluss wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Die Satzung zur 5. Änderung bzw.
Erweiterung der Ortslagenab-
grenzungssatzung für die Ort-
schaft Hömel gem. § 34 Abs. 4 S. 1
Nr. 3 (Ergänzungssatzung) BauGB
ist durch Ratsbeschluss am
05.03.2025 ordnungsgemäß zu-
stande gekommen.
Ich bestätige hiermit gem. § 2 Abs.
3 der Bekanntmachungsverord-
nung vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.
516), in der zurzeit gültigen Fas-
sung, dass der Wortlaut der Sat-
zung mit dem Ratsbeschluss über-
einstimmt und dass beim Verfah-
ren die Bestimmungen des § 2 Abs.
1 und 2 der Bekanntmachungsver-
ordnung beachtet worden sind.
Die Satzungsunterlagen hierzu
werden ab dem Tag ihrer Veröf-
fentlichung im Rathaus Nüm-
brecht, Hauptstraße 16, Zimmer
317, 51588 Nümbrecht, während
der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten.
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Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des

Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden:
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. § 215
Abs. 1 S. 1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.
2a BauGB beachtlich sind.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zu-

standekommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Satzung zur 5. Änderung bzw. Erweiterung der Ortslagenabgren-
zungssatzung für die Ortschaft Hömel gem. § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3
(Ergänzungssatzung) BauGB, Ort und Zeit der Auslegung sowie die
aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderli-
chen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 5. Änderung bzw. Erweiterung
der Ortslagenabgrenzungssatzung für die Ortschaft Hömel gem. § 34
Abs. 6 S. 2 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB rechtskräftig.
Nümbrecht, den 06.03.2025
Der Bürgermeister
gez.
Hilko Redenius

Bekanntmachung der Absicht der Teileinziehung einer GemeindestraßeBekanntmachung der Absicht der Teileinziehung einer GemeindestraßeBekanntmachung der Absicht der Teileinziehung einer GemeindestraßeBekanntmachung der Absicht der Teileinziehung einer GemeindestraßeBekanntmachung der Absicht der Teileinziehung einer Gemeindestraße
Gemeindestraße Erlenweg in NümbrechtGemeindestraße Erlenweg in NümbrechtGemeindestraße Erlenweg in NümbrechtGemeindestraße Erlenweg in NümbrechtGemeindestraße Erlenweg in Nümbrecht
Gemarkung Nümbrecht,Gemarkung Nümbrecht,Gemarkung Nümbrecht,Gemarkung Nümbrecht,Gemarkung Nümbrecht, Flur 52, Flur 52, Flur 52, Flur 52, Flur 52, Flurstück  Flurstück  Flurstück  Flurstück  Flurstück TTTTT.a..a..a..a..a. 399 399 399 399 399
Die Gemeinde Nümbrecht als Straßenbaulastträger beabsichtigt den süd-
westlich gelegenen Straßenabschnitt des Erlenwegs teileinzuziehen.
Die Parzelle ist gemäß § 6 Abs.1 des Straßen- und Wegegesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.08.1995 (GV NW S. 1028/SGV NW 91) für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraße gewidmet worden.
Begründung:
Der Erlenweg ab der Wiesenstraße wird hauptsächlich von Fußgän-
gern, insbesondere Schülern, genutzt, da der Erlenweg eine Sackgas-
se ist, die fußläufig in einem Schulgelände mündet. Zudem wurde der
Erlenweg für Kraftfahrzeuge teilweise gesperrt.
Die einzuziehende Wegeparzelle verläuft zwischen den Flurstücken
258 und 401 (Schulgelände).
Das einzuziehende Wegeteilstück ist in der Ortslage kaum bis gar
nicht mehr erkennbar, hat demzufolge keine Verkehrsbedeutung mehr.
Der tatsächliche Fußweg verläuft bereits östlich am Schulgebäude
entlang zur Mateh-Yehuda-Straße und soll auch beibehalten werden.
Zur Verwirklichung der Planvorgaben für den Erweiterungsbau der
Grundschule ist die Einziehung eines Teilstücks des Erlenwegs Gemar-
kung Nümbrecht, Flur 52, Flurstück 399, wie aus dem beigefügten
Kartenausschnitt ersichtlich (siehe Anlage), erforderlich.
Die Eigentümer der umliegenden Grundstücke erhalten im Verfahren
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb der o.a. Frist.
Gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz NRW (STRWG NRW) ist
die Absicht der Teileinziehung mindestens 3 Monate vor der Teileinzie-
hungsverfügung ortsüblich öffentlich bekannt zu machen, um Gele-
genheit zu Einwendungen zu geben.
Der Plan, aus dem die Lage der teileinzuziehenden Fläche ersichtlich
ist, ist dieser Bekanntmachung angefügt.
Einwendungen können

vom 14.03.2025 bis zum 15.06.2025vom 14.03.2025 bis zum 15.06.2025vom 14.03.2025 bis zum 15.06.2025vom 14.03.2025 bis zum 15.06.2025vom 14.03.2025 bis zum 15.06.2025
schriftlich an den Bürgermeister der Gemeinde Nümbrecht, Haupt-
straße 16, 51588 Nümbrecht oder zur Niederschrift im Rathaus, vorge-
bracht werden.
Ein Lageplan, aus dem die einzuziehenden Bereiche ersichtlich sind,
kann während der Dienststunden
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Montag - Donnerstag 8:30 Uhr - 12:00 Uhr &
14:00 - bis 16:00 Uhr

Freitags 8:30 Uhr - 12:00 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Nümbrecht, Hauptstraße 16, 51588 Nümbrecht,

Zimmer 318 eingesehen werden.
Nümbrecht, 06.03.2025
Der Bürgermeister
Gez. Hilko Redenius

Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in NümbrechtBekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in NümbrechtBekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in NümbrechtBekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in NümbrechtBekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht
Gaderoth, In der HüttenwieseGaderoth, In der HüttenwieseGaderoth, In der HüttenwieseGaderoth, In der HüttenwieseGaderoth, In der Hüttenwiese

Gemarkung Nümbrecht, Flur 86,Gemarkung Nümbrecht, Flur 86,Gemarkung Nümbrecht, Flur 86,Gemarkung Nümbrecht, Flur 86,Gemarkung Nümbrecht, Flur 86,
TTTTT..... a. a. a. a. a. Flurstück 41/2 Flurstück 41/2 Flurstück 41/2 Flurstück 41/2 Flurstück 41/2
Das Grundstück der Gemar-
kung Nümbrecht, Flur 95, Flur-
stück 194 ist im Rahmen des
Umlegungsverfahrens Nieder-
bierenbach als Wirtschaftsweg
gewidmet worden.
Die im beigefügten Lageplan
gekennzeichnete Wegeparzelle
im Ortsteil Bierenbachtal soll
eingezogen und anschließend
veräußert werden.
Daher ist beabsichtigt die We-
geflächen gemäß § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/
SGV NW 2023) in der zurzeit gül-
tigen Fassung in Verbindung mit
§ 61 Abs. 4 der Reichsumlegungs-
ordnung vom 16.06.1937 (Reichs-
gesetzblatt Teil I Nr.70, S.629)
durch Satzung einzuziehen.
Die Absicht der Einziehung wird
hiermit öffentlich bekannt ge-
macht, um Gelegenheit für Ein-
wendungen zu geben.
Einwendungen können

vom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zum
11.04.202511.04.202511.04.202511.04.202511.04.2025

schriftlich an den Bürgermeis-
ter der Gemeinde Nümbrecht,
Hauptstraße 16, 51588 Nüm-
brecht oder zur Niederschrift im
Rathaus, vorgebracht werden.
Ein Lageplan, aus dem die ein-
zuziehenden Bereiche ersicht-
lich sind, kann während der
Dienststunden
Montag - Donnerstag

8:30 Uhr - 12:00 Uhr &
14:00 - bis 16:00 Uhr

Freitags
8:30 Uhr - 12:00 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Nüm-
brecht, Hauptstraße 16, 51588
Nümbrecht, Zimmer 318 einge-
sehen werden.

Nümbrecht, 06.03.2025

Der Bürgermeister
Gez. Hilko Redenius
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Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht,Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht,Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht,Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht,Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung eines öffentlichen Weges in Nümbrecht,
Bierenbachtal - BachstelzenwegBierenbachtal - BachstelzenwegBierenbachtal - BachstelzenwegBierenbachtal - BachstelzenwegBierenbachtal - Bachstelzenweg

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Gemarkung Nümbrecht, Flur 95,Gemarkung Nümbrecht, Flur 95,Gemarkung Nümbrecht, Flur 95,Gemarkung Nümbrecht, Flur 95,Gemarkung Nümbrecht, Flur 95,
Flurstück Flurstück Flurstück Flurstück Flurstück TTTTT.a..a..a..a..a. 194 194 194 194 194
Das Grundstück der Gemarkung
Nümbrecht, Flur 95, Flurstück
194 ist im Rahmen des Umle-
gungsverfahrens Niederbieren-
bach als Wirtschaftsweg gewid-
met worden.
Die im beigefügten Lageplan ge-
kennzeichnete Wegeparzelle im
Ortsteil Bierenbachtal soll einge-
zogen und anschließend als Ge-
meindestraße gewidmet werden.
Daher ist beabsichtigt die Wege-
flächen gemäß § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV
NW 2023) in der zurzeit gültigen
Fassung in Verbindung mit § 61
Abs. 4 der Reichsumlegungsord-
nung vom 16.06.1937 (Reichsge-
setzblatt Teil I Nr.70, S.629) durch
Satzung einzuziehen.
Die Absicht der Einziehung wird
hiermit öffentlich bekannt ge-
macht, um Gelegenheit für Ein-
wendungen zu geben. Einwen-
dungen können

vom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zumvom 14.03.2025 bis zum
11.04.202511.04.202511.04.202511.04.202511.04.2025

schriftlich an den Bürgermeister
der Gemeinde Nümbrecht, Haupt-
straße 16, 51588 Nümbrecht oder
zur Niederschrift im Rathaus, vor-
gebracht werden.
Ein Lageplan, aus dem die einzu-
ziehenden Bereiche ersichtlich
sind, kann während der Dienst-
stunden
Montag - Donnerstag

8:30 Uhr - 12:00 Uhr &
14:00 - bis 16:00 Uhr

Freitags
8:30 Uhr - 12:00 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Nüm-
brecht, Hauptstraße 16, 51588
Nümbrecht, Zimmer 318 einge-
sehen werden.

Nümbrecht, 06.03.2025

Der Bürgermeister
Hilko Redenius
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Informationsabend für das Einschulungsjahr 2027
Alle Eltern, deren Kinder im Au-
gust 2027 schulpflichtig werden,
d.h. deren Kinder im Zeitraum vom
01.10.2020 bis zum 30.09.202101.10.2020 bis zum 30.09.202101.10.2020 bis zum 30.09.202101.10.2020 bis zum 30.09.202101.10.2020 bis zum 30.09.2021
geboren wurden, sind zu einem
Informationsabend an die Grund-
schule eingeladen, in dessen

Schuleinzugsbereich Sie wohnen.
In welchem Schuleinzugsbereich
Sie wohnen, entnehmen Sie bitte
der als Anlage beigefügten Liste.
Die Informationsabende finden
wie folgt statt:

An diesen Terminen werden Sie
die entsprechenden Leiterinnen
und Leiter der Grundschulen und
die Fachkräfte der verschiedenen
Kindergärten laut § 36 Absatz 1
Schulgesetz des Landes NRW über
das Einschulungsverfahren sowie
über Fördermöglichkeiten im Ele-

mentarbereich und Primarbereich
informieren und für Ihre Fragen
zur Verfügung stehen.
VVVVVerzeichnis über die erzeichnis über die erzeichnis über die erzeichnis über die erzeichnis über die AbgrenzungAbgrenzungAbgrenzungAbgrenzungAbgrenzung
der Schuleinzugsbereiche für dieder Schuleinzugsbereiche für dieder Schuleinzugsbereiche für dieder Schuleinzugsbereiche für dieder Schuleinzugsbereiche für die
Grundschulen der GemeindeGrundschulen der GemeindeGrundschulen der GemeindeGrundschulen der GemeindeGrundschulen der Gemeinde
NümbrechtNümbrechtNümbrechtNümbrechtNümbrecht
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Wie ist Deine Meinung?
Die Rubrik von Bürgermeisterkandidat Markus Schauf - Aktuelle Presseberichte kommentiert

19.01.2025, Kölner Stadtanzei-19.01.2025, Kölner Stadtanzei-19.01.2025, Kölner Stadtanzei-19.01.2025, Kölner Stadtanzei-19.01.2025, Kölner Stadtanzei-
gergergergerger,,,,, auch Nümbrecht hofft auf auch Nümbrecht hofft auf auch Nümbrecht hofft auf auch Nümbrecht hofft auf auch Nümbrecht hofft auf
AltschuldenhilfeAltschuldenhilfeAltschuldenhilfeAltschuldenhilfeAltschuldenhilfe
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wol-
len wir hoffen, dass wir finanzi-
elle Hilfe bekommen vom Land
und Bund. Wir sind nicht nur
überschuldet und in der Haus-
haltssicherung. Herr Redenius
führt aus, dass wir durch die Über-
schuldung faktisch keinekeinekeinekeinekeine kom-
munale Selbstverwaltung mehr
haben. Diese Bankrotterklärung
ist selber herbeigeführt worden.
Eigener Aussage zu entnehmen,
ist man komplett frei von Selbst-
kritik. Schuld sind immer die
äußeren Umstände. Keine Spur
von Übernahme der Verantwor-

tung. Das verstehe ich nicht und
finde es unfair gegenüber den
Bürgern der Gemeinde Nüm-
brecht. Wann ist man im Leben
falsch abgebogen?
17.01.2025,17.01.2025,17.01.2025,17.01.2025,17.01.2025, Oberberg  Oberberg  Oberberg  Oberberg  Oberberg Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,
Lindlarer wehrt sich: „Das istLindlarer wehrt sich: „Das istLindlarer wehrt sich: „Das istLindlarer wehrt sich: „Das istLindlarer wehrt sich: „Das ist
Wucher“Wucher“Wucher“Wucher“Wucher“
Wo soll das enden? In Lindlar wur-
de die Grundsteuer letztes Jahr
von 655 auf 903% erhöht. Jetzt
auf 1.245%. Es werden Unter-
schriften gegen die Steuererhö-
hung gesammelt. Das steht uns
Nümbrechtern auch noch ins Haus.
2026 um über 200% auf 960%
und es wird munter weitergehen.
Wir sind ohne Ideen und Initiati-
ven, ohne Kreativität. Jedes gro-
ße Problem war mal klein. Ich hal-
te es wie Jacques Fresco: „Wenn
Du denkst, wir können diese Welt
nicht verändern, bedeutet das
nur, dass Du nicht einer derjeni-
gen bist, die es tun werden“.
21.10.2024,21.10.2024,21.10.2024,21.10.2024,21.10.2024, Oberberg  Oberberg  Oberberg  Oberberg  Oberberg Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,     TTTTTa-a-a-a-a-
schengeldbörse geht an den Startschengeldbörse geht an den Startschengeldbörse geht an den Startschengeldbörse geht an den Startschengeldbörse geht an den Start
Mit kleinen Tätigkeiten für Seni-
oren und hilfsbedürftigen Men-

schen können sich Jugendliche aus
Nümbrecht das Taschengeld auf-
bessern. Was für eine schöne Idee,
super. Jung und Alt zusammen-
bringen, Helfen und Hilfe bekom-
men, neue Mitmenschen kennen-
lernen und Erfahrung sammeln.
Wenn wir weiterdenken, dieses
Prinzip noch auszuweiten, um
mehr Nachbarschaftshilfe zu ak-
tivieren, das sind Werte, die es
gilt zu fördern.
05.01.2025 Kölner Stadtanzei-05.01.2025 Kölner Stadtanzei-05.01.2025 Kölner Stadtanzei-05.01.2025 Kölner Stadtanzei-05.01.2025 Kölner Stadtanzei-
gergergergerger,,,,, Rechtsanw Rechtsanw Rechtsanw Rechtsanw Rechtsanwalt unterstützt diealt unterstützt diealt unterstützt diealt unterstützt diealt unterstützt die
Eitorfer Initiative gegen Eitorfer Initiative gegen Eitorfer Initiative gegen Eitorfer Initiative gegen Eitorfer Initiative gegen Wind-Wind-Wind-Wind-Wind-
parkpläneparkpläneparkpläneparkpläneparkpläne
Unsere Nachbarn Richtung Rup-
pichteroth möchten 13 Windkraft-
anlagen betreiben.
Aber nicht alle Bürger sind damit
einverstanden. Grüne Energie und
günstiger Strom gegen Bedenken
beim Artenschutz und der Gesund-
heit der Menschen.
Wie so eine Konfrontation aufzulö-
sen ist, muss jede Kommune für sich
selber entscheiden. Für Nümbrecht
stelle ich mir einen Interessensaus-
gleich vor. Wir müssen miteinander

reden und Lösungen finden.
27.01.2025 Oberberg 27.01.2025 Oberberg 27.01.2025 Oberberg 27.01.2025 Oberberg 27.01.2025 Oberberg Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,Aktuell,
Bergneustäter mit vielen Fra-Bergneustäter mit vielen Fra-Bergneustäter mit vielen Fra-Bergneustäter mit vielen Fra-Bergneustäter mit vielen Fra-
gen zur Grundsteuergen zur Grundsteuergen zur Grundsteuergen zur Grundsteuergen zur Grundsteuer
In Bergneustadt gibt es mehre-
re Infoveranstaltungen zum The-
ma und das ist gut so. Fragen
werden beantwortet und es wird
auf Rechtsmittel hingewiesen.
Unglücklich finde ich die Verwen-
dung von Bezeichnungen wie
„Normalbürger“ und „Durch-
schnittsmensch“. Da ist es
wieder: Die einen Menschen, die
anderen Menschen und die be-
sonderen Menschen. Was sug-
geriert das für ein Welt- und
Menschenbild? Ich persönlich
kann nichts mit dieser Katalo-
gisierung von Menschen anfan-
gen. Und ich hoffe, die Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger in
Nümbrecht auch nicht.
Wie ist Deine Meinung zu den
Presseberichten? Ihr könnt mir
jederzeit schreiben oder mich
ansprechen.
www.bm-markus.de
bm-markus@web.de

Anzeige

16. Oldtimerausfahrt „Rund um Nümbrecht“
Am Pfingstsonntag, 8. Juni, findet
die 16. Oldtimer-Fahrt „Rund um
Nümbrecht“ des MSC Nümbrechts
statt. Bei hoffentlich schönem
Wetter werden dann viele schöne
Fahrzeuge auf die Strecke rund
um Nümbrecht gehen.
Nennungen werden ab dem 16.
März angenommen (Nennformulare
und weitere Infos auf unserer Inter-
netseite www.mscnuembrecht.de ab
dem 16. März). Anmeldeschluss ist
eigentlich am 8. Juni um 9 Uhr, je-
doch sobald 100 Nennungen vorlie-
gen, werden keine weiteren An-
meldungen mehr entgegenge-
nommen, deshalb sollten Interes-
senten zeitnah nennen, da in den
letzten Jahren schon einige Wo-
chen vor der Veranstaltung alle
Starterplätze vergeben waren.
Alle Pkw bis einschließlich Bau-
jahr 2005 können teilnehmen. Im
Normalfall ist jeder Pkw mit zwei
Personen besetzt, es dürfen aber
auch mehr Personen mit an Bord

sein. Außer einem Kugelschreiber
und einer Uhr braucht man nichts
mitzubringen, alle erforderlichen
Unterlagen werden vom Veran-
stalter gestellt. Gestartet wird ab
9.31 Uhr am Parkhotel in Nüm-
brecht. Für Neulinge besteht die
Möglichkeit, ab 8 Uhr an einer
Kurzschulung durch Mitglieder
des MSC teilzunehmen. Nach ei-
ner Etappe am Vormittag gibt es
dann die Mittagspause in Nüm-
brecht Homburg-Bröl. Nach dem
Mittagessen folgt dann die zwei-
te Etappe, die mit dem Ziel am
Parkhotel endet.
Dort findet dann auch am späten
Nachmittag die Siegerehrung
statt. Der MSC Nümbrecht freut
sich über die Unterstützung der
Region, denn mit der Firma Hei-
ner Weiß, dem Parkhotel Nüm-
brecht, der Volksbank Oberberg
und der Sparkasse Gummersbach
helfen regionale Unternehmen bei
der Umsetzung dieser Veranstal-

tung unter der Schirmherrschaft des
Bürgermeisters von Nümbrecht,
Hilko Redenius. Alle, die an dieser
Veranstaltung teilnehmen möch-
ten, sollten sich kurzfristig beim
Veranstalter melden.

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.mscnuembrecht.de oder
per E-Mail 1vorsitzender@
mscnuembrecht.de oder telefo-
nisch 02293-3786 beim Fahrtlei-
ter Jürgen Kohlmann.

Foto: privatFoto: privatFoto: privatFoto: privatFoto: privat
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Bürgerbus aktuell
Auf in den Frühling mit dem Bürgerbus
Informationen finden Sie unter www.bürgerbus-nümbrecht.de, oder
rufen Sie uns an. Tel.-Nr. finden Sie auf den Fahrplänen der BürgerBus-
Haltestellen.

Bürgerbus Nümbrecht. Foto: Karl-Josef WillBürgerbus Nümbrecht. Foto: Karl-Josef WillBürgerbus Nümbrecht. Foto: Karl-Josef WillBürgerbus Nümbrecht. Foto: Karl-Josef WillBürgerbus Nümbrecht. Foto: Karl-Josef Will

Erfahrungsaustausch bei
mamma CAMPY: 5. April
Gern schon mal vormerken: Samstag, 5. April, um beim Erfahrungsaus-
tausch von mamma CAMPY dabei zu sein. Herzlich eingeladen sind zu
diesem Termin an Brustkrebs erkrankte Frauen, die sich in geschütz-
tem Raum mit anderen Betroffenen über ihre Krankheit, Therapiemög-
lichkeiten und auch ihre Sorgen und Ängste unterhalten möchten. Für
das leibliche Wohl wird gesorgt. Anmeldungen werden bis zum 25.
März unter 0170 28902970170 28902970170 28902970170 28902970170 2890297 entgegengenommen. Bei der Anmeldung
wird der Veranstaltungsort im Raum Waldbröl bekannt gegeben.

Bücherei
für Nümbrecht e. V.
Besuchen Sie unseren literarischen Abend
am Dienstag, 8. April, 19.30 Uhr
Das Bücherei-Team stellt Ihnen
in Zusammenarbeit mit der Buch-
handlung „Lesezeichen“ neue
Romane, Krimis und Sachbücher
vor. Wir lassen den Abend bei
einem Glas Wein und guten Ge-

sprächen ausklingen.
Sie sind herzlich eingeladen.
www.buecherei-fuer-
nuembrecht.de
Mateh-Yehuda-Straße 5
(Eingang Parkplatz Schulzentrum)
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Strahlende Gesichter und stolze Gewinner
Urkunden-Verleihung der Sportabzeichen 2024
42 Nümbrechterinnen und Nüm-
brechter durften sich im Februar
über ihr Sportabzeichen freuen.
Nachdem sie im vergangenen
Jahr ihre besonderen sportli-
chen Leistungen in verschiede-
nen Disziplinen unter Beweis
gestellt haben, wurden sie
dafür nun im Rahmen einer Fei-
erstunde im Parkhotel geehrt
und durften ihre Urkunden ent-
gegennehmen. Außerdem gin-
gen in diesem Frühjahr drei be-
sondere Auszeichnungen nach
Nümbrecht.
Beim Deutschen Sportabzei-
chen geht es nicht nur um die
Auszeichnung selbst, sondern
vor allem auch um Fitness,
Durchhaltevermögen und Spaß
an der Bewegung. All das erle-
ben die Nümbrechter Sportler-
innen und Sportler beim ge-
meinsamen Training und beim
Kräftemessen mit Freunden,
Kollegen oder der Familie. Zehn
der 15 Kinder und zwölf der 27
Erwachsenen, die das Abzeichen
absolviert haben, waren in die-
sem Jahr das erste Mal dabei.
Das Abzeichen wird je nach
Leistung in Gold, Silber und
Bronze verliehen. Unter den
Kindern regnete es viermal
Gold, neunmal Silber und
dreimal Bronze. Bei den Er-
wachsenen konnten dreizehn
Teilnehmende Gold erreichen,
acht Silber und sechs Bronze.
Bürgermeister Hilko Redenius
hob in seinem Grußwort
besonders das Sportabzeichen-
Team und dessen Arbeit lobend
hervor. Die Ehrenamtlichen leis-
teten einen wichtigen Beitrag
zur Förderung der Gesundheit
in der Gemeinde, so Redenius.
Außerdem gratulierte er den
Teilnehmenden zu ihrem Erfolg.
Als zweiter besonderer Gast
war Carlo Risch vom Gemein-
desportverband vor Ort. Er
schloss sich den Worten seines
Vorredners an und betonte sei-
ne Begeisterung für die heraus-
ragenden Leistungen der Sport-
lerinnen und Sportler.
Eine ganz besondere Ehrung
bekam Beate Kajahn. Sie konn-
te das Goldabzeichen ablegen
und hat damit nun das 25.

Sportabzeichen für ihre Samm-
lung ergattert. Ein weiteres
Highlight: Das Familiensportab-
zeichen wurde gleich zweimal
verliehen - an Familie Schleich
und Familie Kajahn.
Wer seine Leistungen testen,
seine Fitness verbessern und in
guter Gemeinschaft sportlich
aktiv werden möchte, ist ein-
geladen, sich zusammen mit
den Nümbrechter Sportlerinnen
und Sportlern auf das nächste
Sportabzeichen vorzubereiten.
Vom 5. Mai bis zum 23. Juni
findet immer montags das Trai-
ning und die Leistungsabnah-
me für das Sportabzeichen 2025
statt. Treffpunkt ist um 17.45
Uhr am Sportlereingang der
GWN Arena.

Die Teilnehmer des Sportabzeichen in 2024Die Teilnehmer des Sportabzeichen in 2024Die Teilnehmer des Sportabzeichen in 2024Die Teilnehmer des Sportabzeichen in 2024Die Teilnehmer des Sportabzeichen in 2024

Strahlende KindergesichterStrahlende KindergesichterStrahlende KindergesichterStrahlende KindergesichterStrahlende Kindergesichter

Sportabzeichen für Familie SchleichSportabzeichen für Familie SchleichSportabzeichen für Familie SchleichSportabzeichen für Familie SchleichSportabzeichen für Familie Schleich
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Ihr Malerbetrieb im Oberbergischen - seit 1967

Zum Bürgen 3 · 51702 Bergneustadt-Pernze
 0 2763/68 48     info@maler-funke-gmbh.de 

 www.maler-funke-gmbh.de

Innenraum- & Fassadengestaltung
Wärmedämmverbundsysteme

Fußbodenverlegung
Industrieanstrich

Innenraum- & Fassadengestaltung
Wärmedämmverbundsysteme

Schimmelpilzsanierung
Fußbodenverlegung

Industrieanstrich

VdK Sozialberatung
Ortsverband Nümbrecht
Der Der Der Der Der VdK Ortsverband NümbrechtVdK Ortsverband NümbrechtVdK Ortsverband NümbrechtVdK Ortsverband NümbrechtVdK Ortsverband Nümbrecht
bietet einmal monatlich Sozial-
beratung in den Räumen des
Pflegedienstes Edith Walther,
Hauptstraße 17 in 51588 Nüm-
brecht an.

Der nächste Termin ist am 19.19.19.19.19. März März März März März.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin
mit Herrn Frank Wemmer unter der
Rufnummer 0151/10220300.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gesund und munter? Dann
bitte jetzt Blut spenden!
Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf
Mittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. März,
16.30 bis 20 Uhr
51588 Nümbrecht,51588 Nümbrecht,51588 Nümbrecht,51588 Nümbrecht,51588 Nümbrecht, Sekundar-
schule Nümbrecht,
Mateh-Yehuda-Str. 5
Der Frühling steht schon vor der
Tür, aber die Krankheiten des Win-
ters sind noch nicht verschwun-
den. Karneval bedeutet für viele
Menschen ausgelassenes Feiern
- doch leider oft auch ein erhöh-
tes Risiko, sich mit Erkältungs-
oder Grippeviren anzustecken.
Laut Robert-Koch-Institut leiden
derzeit bereits über sieben Milli-
onen Menschen in Deutschland
an einer akuten Atemwegsinfek-
tion. Wer sich angesteckt hat,
muss nach einer Erkrankung so
lange mit der Blutspende warten,
bis wirklich keine Symptome mehr
vorhanden sind.
Und wUnd wUnd wUnd wUnd was ist mit as ist mit as ist mit as ist mit as ist mit Allergien?Allergien?Allergien?Allergien?Allergien?
Wenn jetzt die ersten Pollen flie-
gen, meldet sich zudem bei vielen
der Heuschnupfen. Für rund 15
Prozent der Bevölkerung gehören
zeitweise tränende Augen und
eine verstopfte Nase zum Ende
des Winters leider dazu, einige
haben schon zu Jahresbeginn und
manche permanent Probleme mit
allergischen Reaktionen.
Die gute Nachricht: Allergiker sind
bei der Blutspende willkommen,
falls sie zum Zeitpunkt der Spen-
de symptomfrei sind. Wer also sei-
nen Heuschnupfen mit Medika-
menten gut im Griff oder gerade
keine Beschwerden hat, kann pro-
blemlos Blut spenden. Diese Re-
gel gilt übrigens für alle Allergi-
en: Symptomfrei sein heißt Blut
spenden dürfen!
Wer sich unsicher ist, ob er - zum
Beispiel wegen der Einnahme be-
stimmter Medikamente - Blut

spenden darf, kann sich vorab kos-
tenfrei bei der Hotline des DRK-
Blutspendedienstes unter 0800
1194911 erkundigen. Unter
www.blutspende.jetzt findet man
einen unkomplizierten Online-
Check, der sich ebenfalls gut nut-
zen lässt, um zu testen, ob eine
Blutspende möglich ist.
Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte TTTTTerminreservierung nutzenerminreservierung nutzenerminreservierung nutzenerminreservierung nutzenerminreservierung nutzen
Das Rote Kreuz bittet darum,
jetzt Blut zu spenden und sich
vor der Blutspende einen Ter-
min zu reservieren. Wer unter
www.blutspende.jetzt oder bei der
Hotline des DRK-Blutspende-
dienstes unter 0800 11 949 11
eine Blutspendezeit bucht, kann
ohne Wartezeit Blut spenden. Wer
Blut spenden möchte, muss
mindestens 18 Jahre alt sein und
sich gesund fühlen. Eine obere Al-
tersgrenze für Blutspender gibt
es nicht mehr.
Zum Blutspendetermin bitte un-
bedingt den Personalausweis oder
Führerschein mitbringen. Die ei-
gentliche Blutspende dauert etwa
fünf bis zehn Minuten.
Danach bleibt man noch zehn Mi-
nuten lang entspannt liegen.
Zum Abschluss gibt es eine lecke-
re Stärkung.
Herzliche Grüße
Ihr Team des
DRK-Blutspendedienstes West
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Passionskonzert mit Auszügen aus „7 Worte vom Kreuz“
Pop-Programm mit klassischem Touch:
Konzert mit Albert Frey, Anna Dorothea Mutterer und Florian Sitzmann
Das „Passions-Konzert“Das „Passions-Konzert“Das „Passions-Konzert“Das „Passions-Konzert“Das „Passions-Konzert“ mit Sin-
ger-Songwriter Albert Frey, der
Star-Violinistin Anna Dorothea
Mutterer und dem Meister-Pia-
nisten Florian Sitzmann (Söhne
Mannheims u. v. a.) ist ein Pop-
Programm mit klassischem Touch.
Neben Auszügen aus dem Projekt
„7 Worte vom Kreuz“ kommen
weitere Songs zum Mitsingen,
aber auch persönliche Lieder und
Themen sowie Instrumentalstücke
zum Klingen. Sie loten die Bedeu-

tung der Passionszeit für uns heu-
te aus, tiefgehend, berührend, le-
bensbejahend.
Die drei Vollblutmusiker zeigen am
Instrument ihre ganze Bandbreite
und entlocken den Saiten und Tas-
ten feine bis kraftvolle Töne.
PassionskonzertPassionskonzertPassionskonzertPassionskonzertPassionskonzert
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 5. 5. 5. 5. 5.     April,April,April,April,April, 19.30 Uhr 19.30 Uhr 19.30 Uhr 19.30 Uhr 19.30 Uhr.....
Einlass ab 19 UhrEinlass ab 19 UhrEinlass ab 19 UhrEinlass ab 19 UhrEinlass ab 19 Uhr.....
EvEvEvEvEv..... Kirche Harscheid, Kirche Harscheid, Kirche Harscheid, Kirche Harscheid, Kirche Harscheid,
Harscheider StrHarscheider StrHarscheider StrHarscheider StrHarscheider Str..... 4 4 4 4 4
51588 Nümbrecht51588 Nümbrecht51588 Nümbrecht51588 Nümbrecht51588 Nümbrecht

Karten kosten an der Abendkasse
25 Euro, im Vorverkauf 22 Euro.
Vorverkauf bei Buchhandlung Auf-
atmen, Fruchtsaftkelterei Weber
in Lindscheid und dem Veranstal-
ter Kirchbauverein Harscheid e. V.
Kartenreservierung ist möglich
per E-Mail:
Info@Kirchbau-Harscheid.de.
Es folgt eine Vorabbestätigung,
die Reservierung ist gültig nach
dem Zahlungseingang.
Albert FAlbert FAlbert FAlbert FAlbert Freyreyreyreyrey ist Singer-Songwriter

und Musikproduzent. Als Referent
und Autor setzt er sich für theologi-
sche Weite und spirituelle Tiefe ein.
Auch live ist er ein Brückenbauer,
dessen Musik von unterschiedlichs-
ten Gemeinden und Altersgruppen
geschätzt wird. In seinen Songs
geht es um Zugänge zu Gott, oft in
neuen und überraschenden Formu-
lierungen und poetischen Bildern,
aber auch darum, die dunklen Sei-
ten unseres Lebens und unserer
Welt vor Gott zu bringen.

Ev. Kirchengemeinde Nümbrecht
Termine
Prüft alles und behaltet das GutePrüft alles und behaltet das GutePrüft alles und behaltet das GutePrüft alles und behaltet das GutePrüft alles und behaltet das Gute
(1. Thessalonicher 5,21)/
(Die Jahreslosung 2025)
NümbrechtNümbrechtNümbrechtNümbrechtNümbrecht
Blaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz BegegnungsgruppeBlaues Kreuz Begegnungsgruppe
Nümbrecht Mitte
Dienstag 19.30 Uhr
FrauenabendkreisFrauenabendkreisFrauenabendkreisFrauenabendkreisFrauenabendkreis
Dienstag 19 Uhr / 18. März
FrauengesprächstreffFrauengesprächstreffFrauengesprächstreffFrauengesprächstreffFrauengesprächstreff
Mittwoch 9.30 Uhr / 19. März
Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / Gemeindebibelstunde / VVVVVitamineitamineitamineitamineitamine
für die Seelefür die Seelefür die Seelefür die Seelefür die Seele
Mittwoch 20 Uhr
MännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreisMännergebetskreis
Donnerstag 10 Uhr
SeniorentreffSeniorentreffSeniorentreffSeniorentreffSeniorentreff
Mittwoch 15 Uhr / 19. März
BerkenrothBerkenrothBerkenrothBerkenrothBerkenroth
MütterkreisMütterkreisMütterkreisMütterkreisMütterkreis
Donnerstag 15 Uhr / 27. März
BierenbachtalBierenbachtalBierenbachtalBierenbachtalBierenbachtal
FrauenkreisFrauenkreisFrauenkreisFrauenkreisFrauenkreis
Donnerstag 15 Uhr / 20. März
GebetskreisGebetskreisGebetskreisGebetskreisGebetskreis
Freitag 19 Uhr / 14. März
DrinsahlDrinsahlDrinsahlDrinsahlDrinsahl
FrauenvereinFrauenvereinFrauenvereinFrauenvereinFrauenverein
Donnerstag 15 Uhr / 13. März
EngelsstiftEngelsstiftEngelsstiftEngelsstiftEngelsstift
Jakob-Engels-Str. 4:
Mittwoch / 10 Uhr / 26. März
Andacht
Leo-Baer-Str. 1:
Mittwoch / 11 Uhr / 26. März
 Andacht
HarscheidHarscheidHarscheidHarscheidHarscheid
Abend der StilleAbend der StilleAbend der StilleAbend der StilleAbend der Stille
Freitag 18 Uhr
Kreis junger FrauenKreis junger FrauenKreis junger FrauenKreis junger FrauenKreis junger Frauen

(Alter ca. 25 bis 40 Jahre)
Mittwoch 19.30 Uhr / 19. März
Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:Gottesdienste:
Neben den Gottesdiensten vor Ort
können Sie auch den Gottesdienst
live im Internet miterleben. Ge-
hen Sie dafür über die Internet-
Seite der Kirchengemeinde:
ev-kirche-nuembrecht.deev-kirche-nuembrecht.deev-kirche-nuembrecht.deev-kirche-nuembrecht.deev-kirche-nuembrecht.de
Nümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 UhrNümbrecht 10.15 Uhr
16. März Köhler / A.i.G.
23. März Treder
30. März Ebener
Winterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 UhrWinterborn 10.15 Uhr
16. März Scheuermann
30. März Köhler
Harscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 UhrHarscheid 10.15 Uhr
16. März Ebener / A.i.G.
30. März 9.30 Uhr Scheuermann /
Frühstücks-GoDi
Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:Hier erreichen Sie uns:
Kirchenamt, Alte Poststr. 2,
Tel. 02293 - 6772 Fax 2980,
www.ev-kirche-nuembrecht.de
Öffn. Montag, Mittwoch, Donners-
tag 9 bis 12 Uhr; in Ferien Freitag
geschl.
Pfr. M. Ebener, Vors.,
Auf der Hege 8, Winterb.,Tel.
3771, michael.ebener@ekir.de
Pfr. Matthias Köhler,
Spreitger Weg 26, Tel. 815340,
matthias.koehler.1@ekir.de
Pfr. Dr. Andreas Scheuermann, Ja-
kob-Engels-Str. 10,
Tel. 0151/14 98 05 47,
andreas.scheuermann@ekir.de
Jugendreferent Jürgen Wubs,
Büro 2340,
j.wubs@ev-kirche-nuembrecht.de

Anne Petermann, Frauen / Seel-
sorge, Büro 7165,
anne.petermann@ekir.de
Schülercafé Alte Schmiede,
Tel. 938 687, Gabriel Jäger
(01 57 / 76 04 00 38,
E-Mail: gabriel.jaeger@ekir.de)
Seels. Beratung: Ria Vierkötter
Tel. 903 120
Ev. Kindergarten Arche, Nüm-
brecht, Wiesenstr. 16c; Leitung:
Mirjam Kohlmann-Barf, Tel. 42 63
Ev. Kindergarten Regenbogen,
Bierenbachtal, Wiehler Str. 52;
Leitung: Sabine Mortsiefer-Mey-
er, Tel. 44 92
Diakoniestation Nümbrecht, Lina-
Friedrichs-Str. 2, Tel. 90 37 01
Geschäftsführer: Dirk Lefherz,
Pflegedienstleitung:
Silke Gelhausen, E-Mail:

mail@diakonie-nuembrecht.de
Bl. Kreuz Nü.-Mitte, Nonnweiler
Küster Nümb. Jürgen Hein, Handy
0175-9177462
Beerd. Berkenr. G. Hecker,
Zum Dorfbrunnan 1a, Tel. 3121
Beerd. Harsch. G. Hecker,
Zum Dorfbrunnan 1a, Tel. 3121
Schuldnerberatung Diakon. Werk,
einmal monatl. in Nümbr.,
Tel. 02291-808 716
Tel.-Seelsorge,
Tel. 0800-1110111,
tägl. 0 bis 24 Uhr 0800-1110222
CHRIS Christl. Sorgentel. Kids +
Teens Montag-Samstag 13 bis 19
Uhr, Tel. 0800-120 1020
Informationen zu den Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-Jugendgrup-
penpenpenpenpen des CVJMCVJMCVJMCVJMCVJM finden Sie im Inter-
net unter:
www.cvjm-nuembrecht.de
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Evangelische
Kirchengemeinde
Marienberghausen
Abendkonzert für Chor und Orgel
am 23. März um 17 Uhr in der Kirche
TTTTTermine:ermine:ermine:ermine:ermine:
Sonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. März
10 Uhr - Gottesdienst mit Pfrin. Kirs-
ti Greier, Abendmahl (Gemeinde-
haus)
10 Uhr - Kindergottesdienst (Ge-
meindehaus)
11 Uhr - Kirchencafé
Montag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. März
15 Uhr - Spielekreis (Gemeinde-
haus)
Dienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. März
9.30 Uhr - Krabbelgruppe ab 3 Mo-
nate (Gemeindehaus)
16 Uhr - Konfirmandenunterricht
(Gemeindehaus)
18 Uhr - Jugendtreff ab Konfialter
(Pfarrscheune)
20 Uhr - Probe Kirchenchor „con-
TAKT“ (Gemeindehaus)
19:30 Uhr - Gesprächskreis mit Prof.
Dr. Georg Plasger.
Thema: „Ich glaube... die Gemein-
schaft der Heiligen“
Mittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. März
15 und 17 Uhr - Jungschar ab 5
Jahre (Pfarrscheune)
Donnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. März
14.30 Uhr - Eltern-Kind-Café für Kin-
der, die zur Tagespflege oder in den
Kindergarten gehen (Gemeinde-
haus)
16 Uhr - Waldgruppe für Kinder im
Grundschulalter (Beginn an der
Pfarrscheune)
20 Uhr - Posaunenchor (Gemeinde-
haus)
Freitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. März
16 Uhr - Offener Treff ab der 5. Klas-
se (Pfarrscheune)
Sonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. März
10 Uhr - Gottesdienst mit Pfrin. Sus-
anne Buschhorn (Gemeindehaus)
15 Uhr - Geburtstags-Kaffeetrinken
(Gemeindehaus) - Einzelheiten sie-
he Gemeindebrief
17 Uhr - 17 Uhr - 17 Uhr - 17 Uhr - 17 Uhr - AbendkAbendkAbendkAbendkAbendkonzert für Choronzert für Choronzert für Choronzert für Choronzert für Chor

und Orgel (Kirche)und Orgel (Kirche)und Orgel (Kirche)und Orgel (Kirche)und Orgel (Kirche)
Der Chor „Stimmwerkzeuge“ ausDer Chor „Stimmwerkzeuge“ ausDer Chor „Stimmwerkzeuge“ ausDer Chor „Stimmwerkzeuge“ ausDer Chor „Stimmwerkzeuge“ aus
Engelskirchen unter der Leitung vonEngelskirchen unter der Leitung vonEngelskirchen unter der Leitung vonEngelskirchen unter der Leitung vonEngelskirchen unter der Leitung von
Phil Phillips sowie der Organist Eck-Phil Phillips sowie der Organist Eck-Phil Phillips sowie der Organist Eck-Phil Phillips sowie der Organist Eck-Phil Phillips sowie der Organist Eck-
hart Oltmanns geben ein Konzerthart Oltmanns geben ein Konzerthart Oltmanns geben ein Konzerthart Oltmanns geben ein Konzerthart Oltmanns geben ein Konzert
zugunsten der Restaurierungsarzugunsten der Restaurierungsarzugunsten der Restaurierungsarzugunsten der Restaurierungsarzugunsten der Restaurierungsar-----
beiten für die beiten für die beiten für die beiten für die beiten für die WWWWWandmalereien inandmalereien inandmalereien inandmalereien inandmalereien in
unserer Kirche. Der Eintritt ist frei.unserer Kirche. Der Eintritt ist frei.unserer Kirche. Der Eintritt ist frei.unserer Kirche. Der Eintritt ist frei.unserer Kirche. Der Eintritt ist frei.
Um Spenden wird gebeten.Um Spenden wird gebeten.Um Spenden wird gebeten.Um Spenden wird gebeten.Um Spenden wird gebeten.
17.30 Uhr - Sporttreff in der Sport-
halle Kreuzheide..... Jeder kann kom-
men, auch ohne Anmeldung
Dienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. März
9.30 Uhr - Krabbelgruppe ab 3 Mo-
nate (Gemeindehaus)
16 Uhr - Konfirmandenunterricht
(Gemeindehaus)
18 Uhr - Jugendtreff ab Konfialter
(Pfarrscheune)
18 Uhr - Anmeldung der neuen Kon-
firmandinnen und Konfirmanden
(Gemeindehaus)
18 Uhr - Gesprächskreis „Frauen-
Glauben-Leben“ (Gemeindehaus)
20 Uhr - Probe Kirchenchor „con-
TAKT“ (Gemeindehaus)
Mittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. März
15 und 17 Uhr - Jungschar ab 5
Jahre (Pfarrscheune)
Donnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. März
14.30 Uhr - Eltern-Kind-Café für Kin-
der, die zur Tagespflege oder in den
Kindergarten gehen (Gemeinde-
haus)
16 Uhr - Waldgruppe für Grund-
schulalter (Beginn an der Pfarrscheu-
ne)
20 Uhr - Posaunenchor (Gemeinde-
haus)
Freitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. März
16 Uhr - Offener Treff ab der 5. Klas-
se (Pfarrscheune)
Sonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. März
10 Uhr - Kindergottesdienst (Ge-
meindehaus)
18 Uhr - Abendgottesdienst mit
Pfr. Georg Plasger (Gemeindehaus)
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Filialkirche St. Mariä Königin - Marienberghausen der
kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt Marienfeld
Samstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. März
kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
Sonntag, 16. März -Sonntag, 16. März -Sonntag, 16. März -Sonntag, 16. März -Sonntag, 16. März -
2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag
10 Uhr - Kinderkirche
in der Pfarrkirche
11 Uhr - Hl. Messe
in der Pfarrkirche
12 Uhr - Tauffeier
in der Pfarrkirche
Dienstag,18. MärzDienstag,18. MärzDienstag,18. MärzDienstag,18. MärzDienstag,18. März
8.20 Uhr - Schulgottesdienst in
der Pfarrkirche
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 19. 19. 19. 19. 19. März - Hl. März - Hl. März - Hl. März - Hl. März - Hl. Josef Josef Josef Josef Josef,,,,,
Bräutigam der GottesmutterBräutigam der GottesmutterBräutigam der GottesmutterBräutigam der GottesmutterBräutigam der Gottesmutter
MariaMariaMariaMariaMaria
18.30 Uhr - Rosenkranz für die
Kranken des Pfarrverbandes in der
Pfarrkirche
19 Uhr - Abendmesse mit Aschen-
kreuz in der Pfarrkirche
Freitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. März

18.30 Uhr - Kreuzwegandacht in
der Pfarrkirche
19 Uhr - Abendmesse in der Pfarr-
kirche, anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 22. März -Samstag, 22. März -Samstag, 22. März -Samstag, 22. März -Samstag, 22. März -
Ewiges GebetEwiges GebetEwiges GebetEwiges GebetEwiges Gebet
13 Uhr - Gebetsstunde in der Ka-
pelle Oberdreisbach
14 Uhr - Gebetsstunde in der Ka-
pelle Weeg
kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
Sonntag, 23. März -Sonntag, 23. März -Sonntag, 23. März -Sonntag, 23. März -Sonntag, 23. März -
3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag
11 Uhr - Familienmesse in der
Pfarrkirche
Dienstag, 25. März -Dienstag, 25. März -Dienstag, 25. März -Dienstag, 25. März -Dienstag, 25. März -
Verkündigung des HerrnVerkündigung des HerrnVerkündigung des HerrnVerkündigung des HerrnVerkündigung des Herrn
08.20 Uhr - Schulmesse in der
Pfarrkirche
Mittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. März
19 Uhr - Abendmesse
in der Pfarrkirche

Freitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. März
18.30 Uhr - Kreuzwegandacht in
der Pfarrkirche
19 Uhr - Abendmesse in der Pfarr-
kirche, anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. März
kkkkkeineeineeineeineeine Vorabendmesse
Sonntag, 30. März -Sonntag, 30. März -Sonntag, 30. März -Sonntag, 30. März -Sonntag, 30. März -
4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)
11 Uhr - Hl. Messe in der Pfarrkir-
che mit anschl. Suppenessen der
Frauengemeinschaft im Dorfver-
einshaus
Pfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten MarienfeldPfarrnachrichten Marienfeld
In der Fastenzeit findet freitagsIn der Fastenzeit findet freitagsIn der Fastenzeit findet freitagsIn der Fastenzeit findet freitagsIn der Fastenzeit findet freitags
um 18.30 Uhr eine Kreuzwegan-um 18.30 Uhr eine Kreuzwegan-um 18.30 Uhr eine Kreuzwegan-um 18.30 Uhr eine Kreuzwegan-um 18.30 Uhr eine Kreuzwegan-
dacht in der Pfarrkirche statt.dacht in der Pfarrkirche statt.dacht in der Pfarrkirche statt.dacht in der Pfarrkirche statt.dacht in der Pfarrkirche statt.
16. März | 10 Uhr | Kinderkirche |16. März | 10 Uhr | Kinderkirche |16. März | 10 Uhr | Kinderkirche |16. März | 10 Uhr | Kinderkirche |16. März | 10 Uhr | Kinderkirche |
St. Mariä Himmelfahrt | Marien-St. Mariä Himmelfahrt | Marien-St. Mariä Himmelfahrt | Marien-St. Mariä Himmelfahrt | Marien-St. Mariä Himmelfahrt | Marien-
feld |feld |feld |feld |feld | Wortgottesdienst für Famili-
en mit Kindern von 2 bis 8 Jahren.
Jüngere und ältere Geschwister-

kinder sind ebenfalls herzlich will-
kommen.
30. März | 11 Uhr | Hl. Messe30. März | 11 Uhr | Hl. Messe30. März | 11 Uhr | Hl. Messe30. März | 11 Uhr | Hl. Messe30. März | 11 Uhr | Hl. Messe
anschl. Suppenessen der Frauen-anschl. Suppenessen der Frauen-anschl. Suppenessen der Frauen-anschl. Suppenessen der Frauen-anschl. Suppenessen der Frauen-
gemeinschaft Dorfvereinshaus |gemeinschaft Dorfvereinshaus |gemeinschaft Dorfvereinshaus |gemeinschaft Dorfvereinshaus |gemeinschaft Dorfvereinshaus |
St. Maria Himmelfahrt | Marien-St. Maria Himmelfahrt | Marien-St. Maria Himmelfahrt | Marien-St. Maria Himmelfahrt | Marien-St. Maria Himmelfahrt | Marien-
feld |feld |feld |feld |feld | Nach der heiligen Messe
um 11 Uhr in der Marienfelder
Kirche gibt es gegenüber im Dorf-
vereinshaus köstliche Suppen und
Eintöpfe sowie Nachtisch nach
Herzenslust.
Und alles auch noch für einen gu-
ten Zweck.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bringen Sie reichlich Appetit mit.
Das Vorstandsteam der kfd Mari-
enfeld.
Öffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des PfarrbürosÖffnungszeiten des Pfarrbüros
Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:Marienfeld:
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr
Tel.: 02245/2112

Katholische Kirchen Waldbröl und Nümbrecht
Pfarrnachrichten vom 15. bis 29. März
Samstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. März
18.30 Uhr - St. Michael, Wald-
bröl Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 16. März,Sonntag, 16. März,Sonntag, 16. März,Sonntag, 16. März,Sonntag, 16. März,
2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag2. Fastensonntag
9.30 Uhr - St. Konrad, Ziegen-
hardt Hl. Messe
10.30 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl
ökumen. Sonntagsgebet
11 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Hl. Messe im Pfarrheim
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Hl. Messe
Montag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. März
9 Uhr - Kapelle Schnörringen
Hl. Messe
Dienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. März
6 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Frühschicht anschl. Frühstück
im Pfarrheim
17.30 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Kreuzwegandacht
18 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Hl. Messe
Mittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. März
17.30 Uhr - St. Michael, Wald-
bröl Kreuzwegandacht
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Hl. Messe
Donnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. März
9.15 Uhr - Kita St. Michael Wald-
bröl Kita-Gottesdienst

10.15 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl
Hl. Messe
Freitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. März
10.30 Uhr - AWO-Haus Wort-
gottesdienst mit Kommuni-
onfeier
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
ökumenisches Friedensgebet
Samstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. März
18.30 Uhr - St. Michael, Wald-
bröl Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 23. März,Sonntag, 23. März,Sonntag, 23. März,Sonntag, 23. März,Sonntag, 23. März,
3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag3. Fastensonntag
9.30 Uhr - Maria im Frieden,
Schönenbach Hl. Messe
10.30 Uhr - CBT-Haus, Waldbröl
ökumen. Sonntagsgebet
11 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Hl. Messe
16 Uhr - St. Michael,
Waldbröl Passionskonzert mit
dem Minguett Quartett Josef
Haydn
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Hl. Messe
Montag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. März
9 Uhr - Kapelle Schnörringen
Hl. Messe
Dienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. März
6 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Frühschicht, anschl. Frühstück
im Pfarrheim

17.30 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Kreuzwegandacht
18 Uhr - Hl. Geist Nümbrecht
Festmesse
Mittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. März
17.30 Uhr - St. Michael, Wald-
bröl Kreuzwegandacht
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Hl. Messe
Donnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. März
9.15 Uhr - Kita St. Michael Wald-
bröl Kita-Gottesdienst
10.15 Uhr - CBT-Haus,
Waldbröl Hl. Messe

Freitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. März
18 Uhr - St. Michael, Waldbröl
ökumenisches Friedensgebet
Samstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. März
18.30 Uhr - St. Michael, Waldbröl
Sonntagvorabendmesse
PPPPPastorastorastorastorastoralbüro albüro albüro albüro albüro WWWWWaldbrölaldbrölaldbrölaldbrölaldbröl
TTTTTel.-Nrel.-Nrel.-Nrel.-Nrel.-Nr. :. :. :. :. : 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250; 02291/92250;
E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:
pastoralbuero@kkgw.de
Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Montag 15 bis 17 Uhr, Dienstag
15 bis 18 Uhr sowie Dienstag
bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

Gründung der ASG Oberberg für die Verbesserung der
Gesundheitsversorgung im Oberbergischen Kreis

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

Natürlich waren wir für euch
dabei, als in Ründeroth die ASG
Oberberg (Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten im Gesundheits-
wesen) gegründet wurde.
Die neue Arbeitsgemeinschaft

wird sich für die Verbesserung
der ambulanten und stationä-
ren Versorgung sowie der Pfle-
gesituation in unserer Region
einsetzen. Zum Vorsitzenden
wurde Wolfgang Brelöhr aus En-
gelskirchen gewählt, unterstützt

von Katja Hoffmann als Stellver-
treterin und Rudi Nurk als
Schriftführer.
Möchtest Du Dich auch für eine
bessere Gesundheitsversorgung
in Nümbrecht und Umgebung
engagieren?

Sprich uns an - wir freuen uns
auf Deine Unterstützung!
Denn um dieses Ziel zu errei-
chen, brauchen wir engagierte
Menschen, die unsere Ideale
teilen!

Sandra Wendt

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien FDParteien FDParteien FDParteien FDParteien FDP

Stammtisch der FDP
Nümbrecht
Die Liberalen treffen sich
am 19. März im Pfannkuchenhaus.

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien FDParteien FDParteien FDParteien FDParteien FDP

Der nächste Stammtisch des
Ortsverbandes der FDP Nüm-
brecht findet am Mittwoch, 19.
März 2025, um 18:00 Uhr in der
Gaststätte „Pfannkuchenhaus

Nümbrecht“ statt. Hierzu lädt
die Partei alle Mitglieder und
interessierten Bürgerinnen und
Bürger ein.

Dominik Trautmann
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Jobs mit Menschen für Menschen
Berufe und Aufgaben in der Apotheke sind spannend und vielfältig
Apotheken sind mehr als nur Ver-
kaufsstellen für Medikamente.
Sie sind Orte der Beratung und
Sicherheit im Gesundheitsbereich.
Hinterm Handverkaufstisch und im
Labor arbeiten verschiedene Fach-
kräfte Hand in Hand für die Ver-
sorgung der Kundschaft. Doch ne-
ben den fachlichen Kompetenzen
spielt vor allem der zwischen-
menschliche Faktor eine zentrale
Rolle. Denn die Apotheke vor Ort
ist oft erster Anlaufpartner bei
gesundheitlichen Fragen und Sor-
gen. „Wer gern mittendrin im Le-
ben steht, auf Menschen zugeht
und von denen etwas zurückbe-
kommen will, ist bei uns beruflich
genau richtig“, sagt Linda Apo-
theker Peter Fiedler aus Marl.
Studium oder Studium oder Studium oder Studium oder Studium oder AusbildungAusbildungAusbildungAusbildungAusbildung
Welche Jobs aber gibt es hier ge-
nau? Das fängt an mit dem Apo-
theker selbst: „Er ist der Haupt-
verantwortliche, hat ein Studium
der Pharmazie abgeschlossen in-

Ein besonderer Vorzug in der Apotheke ist das Arbeiten in einem kompetenten Team. Foto: DJD/Lindsa AG/Ein besonderer Vorzug in der Apotheke ist das Arbeiten in einem kompetenten Team. Foto: DJD/Lindsa AG/Ein besonderer Vorzug in der Apotheke ist das Arbeiten in einem kompetenten Team. Foto: DJD/Lindsa AG/Ein besonderer Vorzug in der Apotheke ist das Arbeiten in einem kompetenten Team. Foto: DJD/Lindsa AG/Ein besonderer Vorzug in der Apotheke ist das Arbeiten in einem kompetenten Team. Foto: DJD/Lindsa AG/
Getty Images/alvarezGetty Images/alvarezGetty Images/alvarezGetty Images/alvarezGetty Images/alvarez

klusive praktischem Jahr und drei
Staatsexamina“, erklärt der Ex-
perte. „Dann arbeiten bei uns
noch die Pharmazeutisch-tech-
nischen Assistenten (PTA), die
die Apotheker direkt unterstüt-
zen“, so Fiedler weiter. PTA ha-
ben eine zweieinhalbjährige
Ausbildung abgeschlossen, die
Theorie und Praxis vereint.
Wer unter anderem aufgeschlos-
sen ist und gerne wissenschaft-
lich und analytisch denkt, ist hier
genau richtig.
Mit dem neuen Gesetzesent-
wurf von Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach kommen
demnächst gegebenenfalls wei-
tere Aufgaben hinzu.
Genauigkeit ist gefragtGenauigkeit ist gefragtGenauigkeit ist gefragtGenauigkeit ist gefragtGenauigkeit ist gefragt
Organisationstalente wiederum
sind im Job der Pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten
(PKA), die für die administrativen
Aufgaben zuständig sind, gefragt.
Ein gutes Zahlenverständnis und
Genauigkeit sollte man hier mit-
bringen. Auch die Digitalisierung
hat längst Einzug gehalten. „Das
E-Rezept und der Bestellweg per
App vereinfacht vieles für die
Kunden und auch für uns“, be-
richtet der Apotheker.
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““Abwechslungsreich,
keine Fließbandarbeit

und Arbeit für Macher –
genau mein Ding!”

Kundendiensttechniker m|w|d

Freude am Umgang mit KundenFreude am Umgang mit KundenFreude am Umgang mit KundenFreude am Umgang mit KundenFreude am Umgang mit Kunden
und Kollegenund Kollegenund Kollegenund Kollegenund Kollegen
Insgesamt ist es die Teamarbeit
und der Umgang mit den Kunden,
was den Job vor Ort reizvoller ma-

che als solche in der Industrie oder
Behörde. Unter jobfinder.linda.de
beispielsweise gibt es ein hilfrei-
ches Portal, auf dem sich deutsch-
landweit Linda Apotheken präsen-

tieren, die Bedarf an Personal ha-
ben. Jobsuchende können nach ih-
ren Präferenzen (Art des Jobs und
Ort) filtern und sich auch direkt
über das Portal bewerben. Wie Pe-
ter Fiedler abschließend meint:
„Die Arbeit in der Apotheke macht
einfach Spaß.  Sie ist toll für alle,

die sich gern ums Wohlergehen
anderer kümmern und mit der
Herstellung von Salben, Kapseln
und Co. sowie der Beratung zu
Arzneimitteln beschäftigen.
Auch für die Mitarbeit in Teilzeit
ist der Arbeitsplatz Apotheke
vor Ort ideal.“ (DJD)

Apotheker müssen sich mit Heilmitteln und Nebenwirkungen gut aus-Apotheker müssen sich mit Heilmitteln und Nebenwirkungen gut aus-Apotheker müssen sich mit Heilmitteln und Nebenwirkungen gut aus-Apotheker müssen sich mit Heilmitteln und Nebenwirkungen gut aus-Apotheker müssen sich mit Heilmitteln und Nebenwirkungen gut aus-
kennen. Foto: DJD/LINDA AG/Lindemannkennen. Foto: DJD/LINDA AG/Lindemannkennen. Foto: DJD/LINDA AG/Lindemannkennen. Foto: DJD/LINDA AG/Lindemannkennen. Foto: DJD/LINDA AG/Lindemann
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 28. März 2025Freitag, 28. März 2025Freitag, 28. März 2025Freitag, 28. März 2025Freitag, 28. März 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
24.03.2025 um 10 Uhr24.03.2025 um 10 Uhr24.03.2025 um 10 Uhr24.03.2025 um 10 Uhr24.03.2025 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Designerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel aller
A r tA r tA r tA r tA r t

sowie Damen- und Herrenbekleidung.
Tel: 0163 240 5663 oder
02205 94 78 473

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac

Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Pelze, Armband-/Ta-
schenuhren, Bekleidung D/H! Kaufe
alles aus Wohnungsauflösung. Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot Tel.: 0178-3732516 Hr. Braun

450.000 Euro
für gute Projektideen
LEADER-Region Oberberg
startet den nächsten Projektaufruf
Die fünfte Bewerbungsphase um
LEADER-Fördermittel startete am
10. März. Gute Ideen rund um
Dorfleben, Freizeit, Natur oder
Bildung können sich bis zum 11.
April, 12 Uhr um Fördermittel be-
werben.
Die Projekte müssen in den Kom-
munen Bergneustadt, Engelskir-
chen, Gummersbach, Lindlar,
Morsbach, Nümbrecht, Reichshof,
Waldbröl oder Wiehl umgesetzt
werden, um gefördert werden zu
können. In der LEADER-Nachbar-
region Bergisches Wasserland, in
dem die vier nördlichen oberber-
gischen Kommunen liegen, läuft
synchron auch ein Projektaufruf.
Zudem müssen die Projekte öf-
fentlich zugänglich sein oder ei-
nen deutlichen Nutzen für die All-
gemeinheit haben.
Es können sich Akteure, Initiati-
ven, Vereine, Unternehmen und
Kommunen mit innovativen Ideen
um Fördermittel bis zu 150.000
Euro bewerben. In der Regel kön-
nen bis zu 70 Prozent der Ge-
samtkosten gefördert werden, bei
wirtschaftlich ausgerichteten Pro-
jekten liegt die Förderquote bei
40 Prozent.
Für die Projektbewerbung muss
der unterschriebene Bewer-
bungsbogen mit detailliertem
Kostenplan fristgerecht einge-
reicht werden.

Der Erweiterte Vorstand des Kul-
turlandschaftsverbandes Ober-
berg e. V. entscheidet Ende Mai
anhand von festgelegten Bewer-
tungskriterien, welche Projektbe-
werbungen in den Budgetrahmen
passen.
Zu den Bewertungskriterien ge-
hört unter anderem, ob die Pro-
jektideen einen innovativen An-
satz beinhalten und wie nachhal-
tig diese wirken. Das Projekt darf
noch nicht gestartet sein.
Das Regionalmanagement bietet
eine digitale Informationsveran-
staltung zu den Fördermöglichkei-
ten und den Bewerbungsmodali-
täten an:
17. März, um 18 Uhr, digital als
Zoom-Konferenz (Die Einwahlda-
ten findet man auf www.1000-
doerfer.de unter der Rubrik Aktu-
elles).
In der Vergangenheit konnten mit-
hilfe der LEADER-Förderung neue
Begegnungsorte, Naturlehrpfade,
die Neuausrichtung eines Land-
gasthofes, ein Dorfladen, verschie-
dene Freizeiteinrichtungen, Aus-
stattung für Lernorte u.v.m. geför-
dert werden.
Informationen zum Förderpro-
gramm, zu erfolgreichen LEADER-
Projekten und der Downloadlink
für die Bewerbungsunterlagen fin-
den Sie ebenso auf der Homepa-
ge www.1000-doerfer.de.
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Ihr regionaler Treppenliftpartner

aus Bergneustadt

Tel.: 0 22 61 / 9 15 67 74 

www.triumph-treppenlifte.de

KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser
Gummersbach, 02261/17-0
Engelskirchen, 02263/81-0
Waldbröl, 02291/82-0
Wipperfürth, 02267/889-0
TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
www.tieraerzte-oberberg.de/
notdienst.php
Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-
praxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberberg
Die drei allgemeinen ärztlichen
Notdienstpraxen des ambulanten
Bereitschaftsdienstes der nieder-
gelassenen Ärzte im Kreis Ober-
berg am Kreiskrankenhaus Gum-
mersbach, am Kreiskrankenhaus
Waldbröl und am Krankenhaus
Wipperfürth sind bis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhr in
den Praxisräumen erreichbar.
Am Wochenende sowie mitt-
wochs- und freitagsnachmittags
werden die Öffnungszeiten in ei-
nen „Früh-“ und „Spätdienst“
geteilt und damit an die Stoß-
zeiten der Inanspruchnahme des
ambulanten Notdienstes ange-
passt.
Die Öffnungszeiten der Not-
dienstpraxen in Gummersbach,
Waldbröl und Wipperfürth lauten
wie folgt:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 21 Uhr
(bisher bis 22 Uhr)
Mittwoch, Freitag: 15 bis 17 Uhr
und von 19 bis 21 Uhr
(bisher 15 bis 22 Uhr)

Samstag, Sonntag, Feiertage:
10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr
(bisher 10 bis 22 Uhr)
Ärztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche über
116 117116 117116 117116 117116 117
Für die ambulante Versorgung
nicht mobiler bzw. bettlägeriger
Patienten in Oberberg steht der
ärztliche Hausbesuchsdienst zur
Verfügung. Die Hausbesuche wer-
den von der Arztrufzentrale NRW
koordiniert, diese ist an allen
Wochentagen rund um die Uhr
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 116 117 erreichbar.
KinderKinderKinderKinderKinder-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in
GummersbachGummersbachGummersbachGummersbachGummersbach
Der kinder- und jungendärztlichen
Notdienst ist am Kreiskranken-
haus Gummersbach unterge-
bracht und mittwochs und frei-
tags von 16 bis 20 Uhr und an
Wochenenden von 9 bis 13 Uhr
und 16 bis 20 Uhr erreichbar.
Der ambulante augenärztliche
Notdienst wird wie gewohnt am
Montag, Dienstag und Donners-
tag von 19 bis 21 Uhr, Mittwoch
und Freitag von 13 bis 21 Uhr, am
Wochenende und an Feiertagen
von 8 bis 21 Uhr angeboten. Wel-
cher Augenarzt Notdienst hat, er-
fahren Patienten ebenfalls unter
der 116 117. Weitere Informatio-
nen zum ambulanten Notdienst
in Nordrhein gibt es unter
www.kvno.de/notdienst.

Freitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. März
Medica Medica Medica Medica Medica ApothekApothekApothekApothekApotheke im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehaus
Marie-Juchacz-Straße 2, 51645 Gummersbach, 02261/8175633

Samstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. März
Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Wiesenstraße 6, 51674 Wiehl, 02262/9998390

Sonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. März
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Im Weiher 21, 51674 Wiehl, 02262/9567

Montag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. März
Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg Oberberg ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Wiesenstraße 6, 51674 Wiehl, 02262/9998390

Dienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. März
Linden Linden Linden Linden Linden ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Oberwiehler Straße 53, 51674 Wiehl, 02262/93535

Mittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. März
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Wülfringhausener Straße 1-5, 51674 Wiehl, 02262/93308

Donnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. März
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Rathausstraße 25, 51570 Windeck, 02292/5058

Freitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. März
Wald-ApothekeWald-ApothekeWald-ApothekeWald-ApothekeWald-Apotheke
Hochstraße 16, 51545 Waldbröl, 02291/901034

Samstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. März
PPPPPeter und Peter und Peter und Peter und Peter und Paul aul aul aul aul ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofsplatz 7, 51766 Engelskirchen, 02263/3622

Sonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. März
Medica Medica Medica Medica Medica ApothekApothekApothekApothekApotheke im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehaus
Marie-Juchacz-Straße 2, 51645 Gummersbach, 02261/8175633

Montag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. MärzMontag, 24. März
Bröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHGBröltal-Apotheke OHG
Brölstraße 6, 53809 Ruppichteroth, 02295/5171

Dienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. MärzDienstag, 25. März
Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Nümbrechter Straße 7b, 51545 Waldbröl, 02291/4640

Mittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. MärzMittwoch, 26. März
Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären Die Bären ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gouvieuxstraße 11-13, 51588 Nümbrecht, 02293/909120

Donnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. MärzDonnerstag, 27. März
PPPPPeter und Peter und Peter und Peter und Peter und Paul aul aul aul aul ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofsplatz 7, 51766 Engelskirchen, 02263/3622

Freitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. MärzFreitag, 28. März
Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische Homburgische ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hauptstraße 54, 51588 Nümbrecht, 02293/6723

Samstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 29. März
Falken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-ApothekeFalken-Apotheke
Drabenderhöher Straße 35, 51674 Wiehl, 02262/701464

Sonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. MärzSonntag, 30. März
Wiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-ApothekeWiehl-Apotheke
Bahnhofstraße 5, 51674 Wiehl, 02262/91204

(ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag)
(Angaben ohne Gewähr)
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Anzeige

Oster-Werkkunstmarkt
am 22. und 23. März 2025 in Nümbrecht

Ausgesuchtes Kunsthandwerk und Kunstgewerbe präsentieren sich in Nümbrecht
Am 22. und 23. März 202522. und 23. März 202522. und 23. März 202522. und 23. März 202522. und 23. März 2025 fin-
det wieder der OsterOsterOsterOsterOster-W-W-W-W-Werk-erk-erk-erk-erk-
kukukukukunstmarktnstmarktnstmarktnstmarktnstmarkt in der Nümbrech-Nümbrech-Nümbrech-Nümbrech-Nümbrech-
ter  GWN-Arenater  GWN-Arenater  GWN-Arenater  GWN-Arenater  GWN-Arena (Gouvieux-
straße, 51588 Nümbrecht)
statt. Der Markt ist an beiden
Tagen jeweils von 11.00 Uhr -jeweils von 11.00 Uhr -jeweils von 11.00 Uhr -jeweils von 11.00 Uhr -jeweils von 11.00 Uhr -
18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr18.00 Uhr für Besucherinnen
und Besucher bei freiem Eintritt
geöffnet.
Mit rund 45 Ausstellerinnen und
Austellern gehören die Werk-
kunstmärkte in Nümbrecht mit
zu den bekanntesten nicht nur
in der hiesigen Region, son-
dern sind seit vielen Jahren be-
liebter Treffpunkt für alle, die
Kunst- und Handwerk schätzen
und lieben.

In diesem Frühling reisen die Aus-
stellerinnen und Austeller wieder
aus ganz Deutschland an und prä-
sentieren den Besucherinnen und
Besuchern ihre Kunstwerke. Eini-
ge Ausstellerinnen und Austeller
lassen sich sogar bei der Anferti-
gung ihrer Arbeiten über die Schul-
ter schauen. Und geboten wird
einiges, das uns in frühlingshafte
Stimmung versetzt:
Handgefertigte Dekorationen für
Tisch und Türen, die den Frühling
in die Gute Stube und auf die
Terrasse locken.

Dem Repertoire sind keine Grenzen
gesetzt: Malerei in Öl, Keramik,
Schmuck, Häkelfiletarbeiten, Teddys,
Puppen, Grußkarten, Tischdecken,
Patchwork, Filzkunst, Makramee und
noch vieles mehr.
Hier kann jede/jeder etwas Pas-
sendes für die frühlingshafte
Dekoration finden.
Das Team der Dorfgemeinschaft
Wirtenbach sorgt für das leibliche
Wohl.

Sie erreichen den Oster-Werk-
kunstmarkt auch bequem und um-
weltfreundlich mit dem Fahr-
dienst-Angebot der OVAG - dem
Monti. Monti ist für Sie in der
Gemeinde Nümbrecht im Stadt-
gebiet Wiehl und in Marienheide
unterwegs.
Weitere Informationen und eine
Haltestellenübersicht erhalten Sie
unter www.ovag-monti.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Veranstalter:
Nümbrechter Kur GmbH


